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c) Verhülung einer Versottung.
,Die aHgemeinen Ursachen, die von der Planung bis zur Warlung

der ,Feuerungsanjage im ersten Teil behanclell sind, meiden, hei t
SchornsteinversoHungen verhüten. Besonders von der Abbildung 25
ausgehend, verlangen die da aufgeführten Einzelursachen schon grund
sätzlich bei der Planung eine andere Lage des 'Schornsteins, dorf,
wo jedenfalls nicht eine zusä!z!iche AbkühJung durch Wiflerungs
einflüsse (Regen, Wind) möglich ist. Die Abbildung 39 veranschau
lich  ohne wes€nlJiche Änderung der Raumordnung eIne bedeutend
9 ü n s f j ger e G run cl r j 1J J ö s u n g, die der ,Richtlinie Rechnung
träg1, daIJ die ,Schornsteine in den Kern eines Hauses zu fegen sind.
Schon allein in dem 'z:ahlcnm  igen Unterschied der Wärme,y( rluste,
die in der ZusammensteJIung 11 gezeigt sind, wird der Vorleil der An
lage der Abbildung 39 gegenüber der Abbildung 2S augenscheinlich.
Erforderf dagegen ein Sonderfall die Schornsieinanlage in der Au el1
wand, so sollte nicht nur die vorgeschriebene Mindesfstarke einer
2S cm dicken Au enwange (k ::= 1,79 kcaljm 2 fhO) eingehalten werden,
sondern es ist nach der Abbildung 36 eine zusätzliche Dämmpla!1e
(k = OA7 kcaJjm 2 /,h U ) \lorzusehen. Diese Anordnung hai vorbeugen
den CharakJer, die Wärmeverlusie sind gegenüber der 12 bzw. 2S cm
dicken Wange um rund 82 bzw. rund 74 v. H. kleiner. Die Abbildungen
40 und 41 zeigen in der Amicht und Draufsicht eine <5 ch 0 r n s t e i n
a n lag ein cl e rAu   e n w a n cl; wenn von dem unschönen Gesamt
bild abgesehen wird, zeigt die Anlage einen Weg, wie die ,ßeein
irächtigungen verkleinert werden können.

Für die Aw.führung ist besonders ein Leifgrundsatz herauszuslellen;
Schornsteine führen ein ,Eigenleben und dürfen folglich nichf durch
Sonderbeanspruchungen in der Erfüllung ihrer Aufgabe beeinträchtigt
werden. Am eindeutigsten sind die Anforderungen an die Ausführung
von Schornsteinen, wenn ich von baulichen und fechnischen Einzel
heiien zunächsl absehe, in den ",RichHinien Zur Förderung der Wärme
wirlschafi im Wohnungsbau" dargelegt, die u. a. folgendes hersus
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stellen; nDie Schorosteine sind unbedingi: dicht auszuflihren und au cn
sorgfältig zu putzen oder zu fugen, um den Einlritt von Falschlufi
zu verhindern; besondere Sorgfalt ist dabei den später schwer zugäng
lichen Stellen am Durchgang von Decken zu widmen. Auch auf glalte
Innenflächen, dichl, im festen Verband liegende Schornsteinzungen
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Abbildungen 40 una 41: Die  cheinbar' "zum guten Ton" gehörende ScholnsteinunJage in der Außenwand zer.st6r . LI ienfuhrung und flachen. _ Die H<>rm '1.c
15! an die.scm beklebtcD" Giebel nicht mehr vorhanden, Diewiirmeiechnischen Forderungen sind durch den zusalzhchen  ut vi.Jnd einer 38 cm dicken Wange
mir 5 cm Lufl5 hichl {vgL Abbildung 41) teilweise erfDlI1. (2 Aufnahmen K. Wolf, Berll!l.) _ Abbildung 42: Zwe:ireihige trels\eh nde Sch  nstdngruppe lm
..Vr;;rbesserten pr.akt,ischen Schorns.leill'mauerverband." Der Verband gibt du,. Gew<!'hr, daß schadhafte Zungen nIcht enlstehet"l. al  Fehls!romungen, So::horn.s1elmug_ und leisiung5beeinträchligung verursachen (Alle Fotos und Zeichnungen vom Verfas er)



Abbildung  3: A,bloSU119 101gl: Zwei Einzeischornsteine, ,die nacheinander
1wfgemauer! wurden und auch .nach ,nander verso!telen. - Die Ursache war
also n-;cht bo:;citig1l

gutschlie ende Reinigungsöflnungen isl zu adlfen, Mauerabsätze
im des ,schornsteins und Querschnittsveränderungen sind unbe
dingt zu vermeiden, Von der Vergebung der Schorsteinmauer
arbeiten in Akkord ist abzuraten, weil eine zuverlässige Ausführung
nur seifen zustande kommen wird,

In diesem Zusammenhang sei au/ den von mir erarbeiteten "Ver
besser!en praktischen Schornsteinmauerverband n ,,) hingewiesen, der
schon bei der Verarbeifung der Grundelemente - Ziegelstein und
Mörtel _ verhindern will, daf, schadhafte Zungen zum Nachteil von
Schoinsteinzug, Leistung und Verbrennung entstehen. >Dem Schornstein
kann kein bessert:r Dienst erwiesen werden, als der, da  die Bau
leitung mit aUer Deuti:chkeit die Ausfuhrenclen anwt:isf, nach den
Regeln des vorgenannten Verbandes den Schornstein zu mauern. Die
Notwendigkeit, schon bei der Ausführung des Scl1ornsteinmauerver
bandes den vorbeugenden Ges;chlspunkt waUen zu Jassen, kommt in
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dem Erlaf} des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volks
bildung vom 27. Juni 1940 (E IVb 2934) über ".ßehandlung der Schorn
steinmauerverbände im Fachunterricht" mit aller Deullichkeit zum Aus
druck. Dort wird der vorgenannie Schorn teinmauer,verband in lJber
einstimmung mit den Reichsinnungsverbänden des Baugewerkes und
Schornste:nfegerhandwerks für Fach-, ,Berufsfach- und Berufsschulen
verbindlich erklärt. Als Ergänzung dient die Abbildung 42 von einer
I!' e isi ehe nd en 5 cho rn ste i ng ruppe.

dl Beseitigung einer Versottung.
Die Oberlegungen über Verhutung eines Fehle.rs werden oft kaum

bewertet, wenr, die Schäden bereits vorhanden sind, obwohl erst
die Feh!erverhüfung einen bleibenden Wer! darstellt. Für die Beseiti
gung eines Schadens geben die Austührunqen mit vorbeugender Eigen
schaft die grundlegende Ausgangsstellung, denn den dort erwünschten
Zustand wird man ensichen wollen. S..lbsf bei beschränkien Mitteln
odel' baulichen Schwierigkeiten wird die Obedegung von Wichtigkeit
sein, die noch verbleibenden Fehler unwirksam zu machen - also zu
verhi.ilen! ,Dei' Weg, einen Schaden zu beseitigen, kann vielseitig
sein: grundsätzlich mu  aber da  Ziel bekannt sein, nämlich die Ur
sache zu vernichten, Da hier bei unserem IBeispiel der bauliche Zu
stand _. die Anlage des Schornsteins - die Ursache ist ,ist unsere
Richtung festgelegt. Unsinn ist es dann, den Schornstein abzurei en
lind in der gleichen Weise wieder aufzumauern. IEs sei denn, da
selbst das GefügE) des Ziegels zerstör! ist. ,Durch den Abri  ist ohne
Zwei/ei die Versoliung beseitigt! G!eichzeitig ist aber mit dem neuen
Schornstein der Keim, die Ursache, für eine neue Versottung in ver
stärktem Ma e geJegt, denn zu allen nicht abgewendeten Einwirkungen
trift zusäfzlich die neue Mauerfeuchtigkeit, die den unerwünschten
Vorgang nur beschleunigen wird. In welchen Mengen die Feuch
tigkeit im Schornsteinmaue werk ist, zeigen Untersuchungen von
Be r g s! r ö m. ,Er be,echnet, da  je 1 m 2 WandfIäcl1e im ersten
Halbjahr der Benutzung des Hauses 15 lifer verdunsten. Im allge
meinen nimmt man an, daf, frisches Ziegel mauerwerk 1,5 bis 3,5 Vo
lumen-Prozent an Feuchligkeit hat und bestenfalls in 1 % Jahren
natürlich ausgetrocknei isf. Der Ein/luf, der FeuchtigkeH auf die
Wärmedämmung ist d\lrch das Forschungsheim für Wärmeschutz in
München untersucht worden. Die Angaben sind in der folgenden
Zw:ammenstellung 111 enthalten:

Zusammenstellung 111:
Einflu  de, Feuchtigkeit auf die Wärmedämmung einer 28 cm dicken
Ziege!steinwand, beiderseitig verputzt, festgestellt nach 4,5, 6,4 und

9,1 Monalen nach Beendigung des ,Baues.d .,
Zahl er Monale nach Fertigstellung I
des Baues. . . . . . . , . . ,
Raumgewicht des Mauerwerks in kgjm"

Feuchrigkeitsverlust nach der Einfei- Ilung des ,Baues in Zimmer in v. H.. .
Wärmeleiizahl in kcaljm lho. . . .,

4,5
1763

6,4
1748

9,1
1737

21,3
0,74

22,4
0,65

19,8

0,84

m I Ab/<uhlungst7äcllen
(Umfang) der ein
zeinen Sdl0rnsteine
in Einzelschorn
steinen. ,ein-  nd
zweireihigen
Schornsteingruppen
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Abbildung 45 zeigl zwei vers 0 I i e t e S cl 0 rn sie i n 9 r u P pe n
in der Auf)enwand, die wohl in der "Güle  fur sich sprechen.
Das Sladium der Unzulräglichkeifen war scheinbar erreicht! Der Putz
der durchfeuchleten und gefärbfen Stellen wurde entfernt, und mit
Hilfe des Malers erhielT der G i e b e! ein neu e s Ge sieh t (ver
gleiche Abbildung 461. leider war die Freude des Beschauers nur
zeitlich bedingl, denn die Abbildung 47, die nach rund einem halben
Jahr aufgenommen wurde, !ä t schon wieder cl asE n cl e d e u f li ch
ahn e n. -- $chJechfc Ratschlägc, grorye Mühe, wiederholte Gc!d
ausgaben und leider nur zeitlicher Erfolg!

Zweckmä ig ist es, die Ab ä n cl e run gei n e r ver soll e ! e 11
S ch 0 r n s t ein a n [ a ge nach den Abbildungen 48 oder 49 vorzu
nehmen. Die Art richtet sich danach, ob i n cl e r Ans i eh! ein e
Vor lag e (Abbildung 49) als G I i e der u n 9 zweckmä ig erscheini.
Der Vorschlag hat den Vorfeil, da  die aBe Schornsleinanlage in den
Grundausdehnungen beibehaUen werden kann. AIJ erdem wird der
zu sfarke Warmeverlusi durch eine zusätzliche Dämmung verhindert
und der WiHerungseinflur, (Wind, Schlagregen) abgewiesen. Unter
Berüc.ksichtigung der Wede in der Zusammenslec!lung 111 ist es lweek
mä ig, die Arbeiten kurz nach der Beendigung der Heizzeit (April,
Mai) vorzunehmen. Bis zur neuen Heizzeit (Oktober, November)
können dann noch die neuen Teile genügend natilrlich austrocknen.
Be] allen Ausführunge isl aUGerclem die grundlegende Erkenntnis zu
beachten, dar, die Feuchtigkeit enispreehend dem Wärmestrom von
den warmen nach den kallen SteUer wander!. (Vergi. Abbildung 37.)
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Abbildungen  S bis 47: A.ufnahmercihc von e ner . chornsteinvelSottung in zeJtliche  Absländen. Abbildung 45:'D:e Versottung, eine Folgeelscheinung von
den Anjaget; In den Ab IJdungen 25 une! .26, Ist fur Bewo ner un.  B schauer. uneriragilch geworden. - Abbildung 46: Der Versottung qeht mBn mit Putz und
Farbe zu lE!'lbe, ,?hne die Ur ache b sel-!Igt zu haban. Mit unzula-.ng!J(;hen Mitteln kan.r1 man ni::ht g walts m einc VersoHung beseitigen! _ Abbildung -17:
Sechs Monate spater zeigt sIch bereits der Anfang vom Ende. DIE' VersoltungSöerscheinungen s!lId wieder In Erscheinung .getreten

Aus der ZahlentafeJ ist ersichtlich, wie bei zunehmender Trocknung
das Raumgewichi und die Wärmeleitzahl a1lmählich abnehmen. Diese
Erkennlnis bedeutet, da!} bei frischem 'Schornsleinmauerwerk der
Wärmeverlusl verstärkt auftritt, Rauchgaslemperaturschwund und folg
lich die Versottung eines neuen Schornsfeins schneller und stärker
einiriH.

Unsinn ist es, neben einem versolfeten Schornstein einen neuen
hochzuführen, der den gleichen ungünstigen Beeinflussungen ausge
setzt is1, wenn nicht Vorsorge getroffen wird, einen Teil der ent
stehenden Wärmeverluste durch DämmplaHen oder Verstärkung der
gemauerten Wangen zu unterbinden. Die Abbildung 43 zeigt zum
Beweise z w eiE in z e J s eh 0 rn s t ein e, die nacheinander versottet
sind. Seide unterliegen der gleichen Abkühlung, die bei Einzelschorn
sleinen mit dieser freien Höhe besonders stark zur Wirkung kommt.
Welche u nt er s ch I e d! ich e G r ö f) e cl i e Ab k ü h I u n 9 s
f I ä ch e n bei EinzeJschornsteinen, ein- und zweireihigen Schornslein
gruppen haben, veranschaulicht die Abbildung 44 in einer zeichnerischen
Gegenübersfellung.

R ich f i g wäre es dagegen, die S ch 0 r n s f ein e nach Abbil
dung 39 in den K ern des Hau ses zu legen, aufzumauern und
sorgtaltig auszutrocknen. Dies€r lösung, die u. d. mit hohen Bau
Kosfen verbunden wäre, würde nicht der Keim (Ursache) einer Ver
sollun9 anhalten. Fa I s ch Ist es, nur die äu ere Erschei"nung einer
YersoHung zu beseitigen, Puiz und Farbe zu gebrauchen, um die An
sicht gewa1fsam wieder herzustellen. Der 'Erfolg kann nur von kurzer
Dauer sein, als Beleg sind die Abbildungen 45-47 anzusehen. Die

Abbildungen 48 und 49; PUl"fkl A aus der AbbHdulIg 25. Ab<inderungsvor
schläge zur Beseitigung der l)rs(!che eitler Versottung

Abbildung 50: Feuer. und Brennstofföffnungen beim Ausbrermungsvorgsng
versoHefer Schornsteine vom Dachge3choß (Aufnahme- P Wo!!; Beriin)
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Unferbindet man diesen gesetzmä igen Weg, wird die Auslrocknung
nachJ-eilig beeinflul}t.

Die Arbeil:;vorgänge zur Beseitigung und Verhütung einer Ver
sottung sind folgende (von den Abbildungen 25, 48, 49 ausgegangen):

1. Entfernen des angegriffenen hmenputzes; 1 bis 2 cm tiefes Aus
kratzen der MötleJlugen.

1. AufsteJlen von. Kokskörben (Gluhkoh!en) zum Ausfrocknen der
äu cren Tei.le der ,inneren Wange - vielleicht ,genügt auch ein
Erhifzen der Teile mit einer Lötlampe.

3. Aussfemmen der Schlitze in notwendiger Breite an der Aul}en
seite der 5chornsieingruppe.

4. Auswechseln schadhafter Ziegelsteine.
S. GJeichmä!]iges Austrocknen des Schornsleinmaue werks durch den

Schornsteinfeger. Vielleicht isl ein Austrocknen in verschiedenen
Höhenlagen (Erd-, Ober- und Dachgescho ) zweckmä ig. Diese
Entscheidung ist dem zustandigen ,Bezirbschornsternfeger zu über
lassen. Wenn Harl- oder Glanzru  im Schornstein ist, ist ein
AusbK:nnen des Schornsteins damit verburw./en. Hierbei sei auf
die Gefahr hingewiesen, die das Ausbrennen, das nur vom Be
zirksschornsteinfegermeister und Hinzuziehung eines Beamten der
Feuerwehr vorgenommen werden darf, mit sich bringt. Die Ab
bildung 50 zeigt die Feuer- und Hrennstof/öllnungen beim Aus
brennen von Schornsteinen im Dachgescho .

6. Auftragen des Mörle!s und Versetzen der Dämmplatlen.
7. Mauern der 12 cm dicken Au enwange (MZ. 150 mit verlängertem

Zer:1entmörteJ).
8. Allseifiges Verputzen des Schornsteinmauerwerks in Kalkmörtel.
9. Gleichmä iges Austrocknen durch Anschlu!; eines Koksofens im

Kellergescho  (Erdgescho ). Dadurch soll das gesamte Scnornstein
mauerwerk bis zum natürlichen FeuchtigkeifsgehaJt (Kernfeuchiig
keit) ausgeJrocknet werden.

10. Wenn der Putz eine wasserabweisende IEigenschaft haben soll, ist
ein dreimaIiges Anstreichen mit Kaliwasserglas (,wasserglasansfricl-})
in zeitlichen Abständen von 24 Sfunden zu empfehlen. ,Abzu
raten ist dagegen ein a1Jseitiger Zemenlmörtelputz mit wasser
bweisenden Beinlengungen, weil diese dichte Au enhaul die
natürliche Verdunslung hemmt und den Niederschlag von Wasser
dampf begünstigt.
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1. Durch den Schornslein kann eine Versottung entwickeIf werden.
Nachdem allgemein Ursachen, Entsfehung, Verhütung und IBeseiti

gung einer .$chornsieinversoHung durch Wort und Bild -behandelt
worden sind, sollen Beispiele, in denen Planungs- und Ausführungs
fehler als Hauptursachen in ,Erscheinung hafen, hier dun;h weitere Bei
spiele aus der Praxis belegt werden. Die Erfahrungen aus den letzten
Wintern bestärken mich, diesem Teil besondere Aufmerksamkeit zu
widmen. Mit ganzer Strenge sind die gesamten Mängel an Schorn
s{einanlagen, Verbindungsstücken und Feuerstätten den 'Beschauern und
tBeleiligten durch unzählige Schornsieinversotfungen anschaulich ge
macht wOrden. Vor a!Jen Dingen sind die 'ungeschützten Schornsteine
in Auf,en- und Treppenhauswänden und in hohen ,Böden durchfeuchtet
und verschandelt worden. Eine Flut von Anfragen und JRatschlägen
ist mit dem dringenden Wunsch herangetragen worden, diesen un.
schönen Unkoitenposfen auf dem schnellsten Wege zu bes!,!itigen.
-Diese Tatsache sei den -Beteiligfen ins Mängelbuch geschrieben, die
Mahnungen als übersteIgerte Forderungen ansahen, nach wie vor die
GesamtTeuerungsanlage als untergeordnete Anlage betrachteten und
womöglich das "schwarze Loch" irgendwo in den Raum des Hauses
- und, wenn es gar nicht unterzubringen war, au erha!b des Ge
bäudes legten.

Die Erfo'!hrungen des Winterhalbjahres haben ,wiederum die Meinung
bestätigt, da!; die Versottung {Verwässerung) erne Folge der unvoll
kommenen Verbrennung, meist durch Zusammen/reffen einiger Mängel,
z. B. mangelhaftem Brennstoff, unvorschriftsmä iger IBedienung, ver
anla t, und durch einen Hauptfehler, z. H. au erordentliche Äbküh
Jung der ,Rauchgase, ausgelöst in Erscheinung triff. Diese vielseitigen
Beeinllussungsfa,ktoren sollen die ISchwierigkeit der rBeurteilung an Ort
und Sfelle kennzeichnen und gleichzeitig die Plaltform für anschllelJende
Beispiele geben.

Die Abbildung Sf gibt den b ansfande!en Z u s t a n d e. i n e s
dur eh v i e r 5 lock wer k e geh end e n ,S ch 0 rn s t ein s von
14/27 cm Grö e wieder, an den vier Feuerstäffen {K1'Ichelöfen) ange
schlossen sind. Oer Schornstein ist nachträglich durch Veränderunq
auf dem nachbarlichen Grundstück den 'Wifferungseinflüssen an der
Breitseite ausgesetzt; die Versoftung nahm den gezeichneten Umfang
an. Von dem unvorschriflsmäi}igen Querschnitt, der dem vorgeschrie
benen .$eitenverhältnis von 1 : 1,5 nicht entsprichf, soll bei dieser Be
frachtung Absland genommen werden. Zweifellos ist der Schaden auf
die au erordentliche Abkühlung, der jetzt freiliegenden AufJenwdnge
von nur 12 cm Stärke zurückzuführen. Die Aufgabe bestand fo!glich
darin, die Ursache, also die starke Abkühlung zu verhindern. Eine
nachlrägliche Verstärkup.g -der gefährdeten Wange durch Ziegelmauer
werk und Dämmplaifen konnte der Grenze wegen nicht vorgenommen
werden. Eins vollständige Erneuerung des Schornsteinmauerwerks isl
aus schon geschilderfen Erwägungen falsch. Durch einen Abrif} is1
ohne Zweifel die Versoltung, das Versoffungsbild, beseitigt. Gleich
zeitig isf aber mij dem neuen Schornsteinmauerwerk _ in den alfen
Abmessungen! - der Keim für eine neue Versol!ung durch d:e zu
säfzliche Mauerfeuchtigkeit verslärkt gelegf worden.

Meine Mahnung soll durch dIe wörtliche Wiederholung einer An
frage eines Bauausführenden unterstrichen werden, sie lauteI:

.,IGh .habe im März vori,gen Jahres In N. einen vorjauchten Schor:1'
stein bis auf die ,BodenflaQhe, soweit war er ver.s,otlet, Clbgerlssen und
Ihn aus neuem Material ,'Mieder hergeslelH. Das Haus .ist vier Etagen
hoch, die ganze Hohe ,des Schorns1ei-ns 'be,tragt et'wa 10 Meier. Jn
d:esem Schc::rnst-ein wird zur Zei! nUr ein elsemer Ofen, welcher im
Erdgeschoß Im Restaurant slchl un,d in dem <tlie nur mögikhen br2n;1
baren Slolle verbrannt wer.den, ,benutzt. Jetzl nach eim:-m dre;viertel
Jahr der Sc-hornsteinwiederhersleHung I-sI der neuaufgebaule Teil wie
der vollikommen ver'jauchl. Der H:J.uswin verlangt von ,mir Abhilfe auf
meine Kosten. - Was sol! -ich nun machen? So!lich den Schornstein
v.;ieder abreißen und noch einmal neu bauen! Unter UmsHInden pas.slert es noch ein dr.jjjes Mal und ich stehe wle,der vor derselben Auf
gabe. Wer kann mir ralen, was d<lgegen zu lun IsP"

Ne ben sie h e n cl Abbildung 51: VersoHoler Schornstein in der Ecke eines Mehr1amilien.
wohnhauses - U n t e n Abbildungen 52 bis 54: AbanderungsvorschlBge zu der Abbildung 51'Gcmaucrte SchQrn teine un<:i Schornsteine aus Bauelementen .
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Mit Sicherheit kann dem Anfrager die ,Garantie gegeben werden,
dp  au0 der kommende und eventuell die noch folgenden Schorn
st tnO wIeder versoHen. - Ein nutzloses .Bemühen und bei einigen
lederhoJungen der Anfang vom Ende eines bauw!rtschafllichen Be
tnebes! - Zweckmäryig ist dagegen, der IBedienung der FeuerstäHe
auf die Finget zu sehen und dabei den Brennstoff auf die Verwen
dungsmöglichkeit zu untersuchen.

Selbst das off beobachtete Verfahren, das Schornsleinmauerwerk
in aljen Abmessungen aus Klinkern in Zementmörtel hochzuführen und
die AulJenflächen mit Zementmörfel, dem ein wasserabweisendes Mittel
beigefügt ist, zu putz€n, führt. höchstens zu einer nachteiligen Ver
lag,erung und. gleichzeitig zu einer Verstärkung der Versollung. Schorn
sf.eme aus. K!esbeton oder aus Klinkern in Zementmörtel zeigten in
diesem Wlnler einen au erordentJich starken RauhreHansalz der durch
die gute Leitfähigkeit und geringe Saugfähigkeif bei der ,ßa stoffe ver
ursacht worden ist. Nur mi! grö ter Mühe konnte -die übliche Reini
gung durch den Schornsteinfeger vorgenommen .werden. Der ein
setzende Tauvorgang im 'Schornstein, der, veranla t durch die warmen
Rauchgase, sich täglich auf rund eine Stunde beschränkte, durchfeuchtet
mit grö ter Stetigkeil "laufend" das anschlief}ende Schornsteinmauer
werk. ,Die ,Eisbildung verhinderte wiederum den somt natürlichen
Verdtlnstungsproze . Hier war folglich die Hauptursache in den für
diesen Zweck ungeeigneten Baustoffen zu suchen. Wohl kann durch
Verwendung dichter Baustoffe das sichtbare DurchschJag n unterdrückt
werden, doch im !nnern des ,schornsteins wird um so stärker eine
Teer- und Wasserabsonderung eintreten, die sich auf Verbrennung,

v@n

Brennstoffwirfschaft und Funktion der Feuersiatie verheerend aus
wirken muf}.

Dies  Uber.legungen führten dazu, folgende Vor s eh ! ä g e zu
unterbreJfen, dIe in den Abbildungen 52 bis 54 veranschaulicht si d.
Der Umfang der geplanten Umänderung wird manchen iJberrascnen
z mal die Ha-ukosten eine nicht zu unterschätzende Höhe erreiche
kon en. Wer ,?ber den Unkostenposten jahrelr;mger Versuche am un
geeJgneten Objekt berücksichtigt, dazu das allseitig unbefriedigende
ErJJebn.i.s zählf. und die laufende Inanspruchnahme von Beteiligten
(E: enfumer, M:€ter, Sachverständige, ,Baupolizei, Arbeitsgemeinschaften)
!rverbu.cht, wIrd der vorgeschlagenen endgüliigen und einmaligen
losung.1O den  bbil ung n 51: bis 54 zustimmen. Leitgedanke bei
d.cn drei Vorschlagen Jst, döe alte Schornsteinan!age, die mit dem Keim
emer Versottung behaftet ist, nUr a!s zusälzlich schühenden Teil für die
neue Anlage zu verwenden. Die Wahl hängt von den örtlichen Ge
gebenheife , von der Art und Auswechselung der Gescho decken,
der F.euer tatten un  Benutzung der Räume ab. Zweckmä ig erscheint
es ffi!l', die Aus f uhr u n g nach den Abbildungen 52 oder 54 vor
zunehmen  weil zwei Schornsteine 14/14 für vier Feuerstätten vorgesehen smd. Wenn Stemm- und grö ere MaurerC!rbeiten
v.erhinderl werden sollen, ist die Umänderung nach der Ab.
b,l ung 54 zu b jahen, zumal die Verwendung von grö eren Schorn
stemelemenlen hier einer nachträglichen Installa'ron entspricht; Vor
aussetzung ist, da  die jeweiligen Schornsteinb öcke zum Bau von
Schornsteinen zugelassen sind.

(Schluf) folgt.}

Die neuen 1I!1!I .IIt1IJ'III!!i@1ls' !1!IfJid laBklll fl I!!i$II'i! tllfJiiiellii I. BI!1!I  w lI'he
Van 11).. Hambaum, 1I,@;!ali

Durch Anordnung der einschlägigen Wirfschafisorganisationen sind
die Bauunternenmungen in Hhlreichen Schulungsyorirägen -über die
neuen Buchführungs- und Kalkulationsrichtlinien, die vom Reichs
kommissar {ur die Preisbildung ihre Genehmigung erhalien haben,
unterrichtet worden. Diese Buchführungs  und Kalkulationsrichtlinien
haben ihre Grundlage in der Baupreisverordnung vom 16.Juni
1939, die in   10 folgendes besagt:,

(1) Für jedes Bauvorhaben, das einen Gesamtpreis von
5000 RM übersieigt, ist ein besonderes ,ßaukonto zu führen.

(2) Fur Bauleisfungen bis zu 5000 RM kann ein Sammelkonto
gefLthrt werden.

(3) Die Gli.ederung der .Baukonien hat nach den von der Or
ganisation der gewerblichen Wirbchalt herausgegebenen Anord
nungen über die Ausgestaltung des Rechnungswesens zu erfolgen.
Soweit soJche Anordnungen noch nicht erlassen worden sind, haben
die Unternehmer die Baukonlen mindestem forgenderma en zu
gliedern:
a) Löhne,
b} Bau-, Bauhilfs- und ,se!riebsstoHe sowie B2uteile,
c) Gemeinkosten (Gemeinkosten der Baustelle und allgemeine Ge

schäftsunkosten),
d) Sonderkosten.

(4) Die ,SesJimmungen des Absatz 3 gellen nicht bei Slunden
roh n-(T age!ohn-)Arbeiten."
Da die ,Führung besonderer Baukonfen mit einer unteren Grenze

von 5000 RM inlolge Mangels an kaufmännischem Personal während
der Kriegszeit häufig nicht möglich ist, hat der Reichskommissar für
die Preisbildung mit seinem Erla  vom 18. April 1940 genehmigl,
du!:; entgegen der in vorstehendem Paragraph Abs. 1 vorgesehenen
Grenze besondere Baukonlen ersf bei Bauvorhaben mit einem Ge
samtpreis von mehr als 20000 RM geführt werden.

Die Preisvorschriflen im Bauge,werbe, die vom Reichsstand -cl;s
Deutschen Handwerks herausgegeben sind, sehen auf Seite 36 Buch.
tührungsvorschriffen für Einmannbetriebe, des weiteren für Kleinbetriebe mit Jahresumsätzen bis . . . . . . 100000RM,
tÜr Mittelbelriebe mit Jahresumsätzen bis. . . . . . 300000 RM,
und schlie lich für Grof}beiriebe mit Jahresumsätzen über 300000,RM
vor.

Ein man n b e r I' i e b e haben mindestens die eintache Buchhal
tung zugrunde zu legen und müssen ab 1. Juli d'eses Jahres ein
Baukosten- und Erlösbuch einrichten. In dasselbe isl für jeden Hau
auftrag unabhängig von der Auftragssumme ein besonderes Konto
nach der "kleinen Glieclerung IT (siehe 'Preisvorschriften im Baugewerbe
Seite 38) zu führen,

K!einbelriebe mit Jahresumsäizen bis zu 100000 RM haben
nach den PreisvorschriHen im Baugewerbe (siehe Seite 36) ihre Buch
führung nach den Grundsätzen der doppellen Buchführung einzu
richten. Diese Betriebe mussen ebenfalls ab 1, Jl1li 1941 ein Bau
kosten- und Erlösbuch nach den3€lben Grundsätzen wie die Einmann
behiebe einrichfen.

Ab 1. Januar 1942 müssen diese Behiebe in der Buchhaltung min
destens die Konlengliederung mit dem einfachen Kontenverzeichnis
tühren (siehe Preisvorschriften im ,Baugewerbe Seife 39), d. h. die
schwächer gedruckfen Konten können weggelassen werden.

Mit tel b e tri e b e mit Jahresumsätzen bis zu 300000 RM sind
ebenfa!ls buchhal!eri ch an die Grundsätze der doppelten 'Buchführung
gebunden. Ab 1. Juli dieses Jahrss haben sie für Auifräge über
20000 RM im Baukosten- und Er\ösbuch ein besonderes Konio ent
sprechend den Preisvorschriften ftir das Baugewerbe Seite 38' (Aut
teilung gemä  der "gro en Gliederung"), .zu führen. Bei Aufträgen
bis zu 20000 RM kann das im {1 10 Ziffer 2 Baupreisverordnung
erwähnto Sammelkonto gelührl werden. Allerdings is! hierbei auch
ei no Untergliederung in Löhne, Stoffe, somtige Kosten und Erlöse
vorgeschrieben,

Ab 1. Januar 1942 haben diese Betriebe die Buchführung auf d'1S
erschwerre Kontenverzeichnis umzustellen, d. h. die Buchhaltung mu
auch die schwächer gedruckten Konfen (Preisvorschrilien Tür das Bau
gewerbe Seife 39) mit berücksichtigen.

GI" 0 f) bei j' i €I b e mit Jahresumsäizen über 300000 RM haben
selb lverständlich die doppelie Buchführung zugrunde zu !ege!l. Sie
müssen ab 1. Juli dieses Jahres die Bauaufwendungen und Erlöse
getrennl- tühren. Bei Angebofs- bzw. Auffrilgssummen Über 300000
Reichsmark sind die PreisvorschriHenfür das Baugewerbe Seile 42 r
(mindestens gemä  der ITgro en Gliederung"), bei Aufträgen bis zu
300000 RM die preisvorschriHen für das Baugewerbe Seite 42 b
(gemälJ der "kleinen Gliederung") zugrunde zu lege.,.. Bei Auf
trägen bis zu 20000 RM gilt das für Miitelbelriebe bezüglich FÜhrung
des ,Sammelkontos Gesagte hier entsprechend.

Ab 1. Januar 1942 mu  die .Bucl1hs.liung dem Kontenrahmen fÜr
das Baugewerbe angepa t sein. (Siehe Preisvorschtlffen. für das B u
gewerbe Seite 40/41.)

Die Erläuferungen, die bezüglich dieses Kontenrahmens notwendig
sind, liegen bisher noch nicht vor. Für die Praxis wäre eine beschleu
nigte Herausgabe der angekündiglen Erläuterungen dringend -erforder
lich, da eine Reihe von Baubetrieben, die bereits Durchschreibebuch
führung eingerichtet haben, es vorziehen, ihre Buchha1tung der Ein
fachheit halber bereits rückwirkend ab 1. Januar 1941 dem Konlen
rahmen aniupEtssen,

Die Elrj.a.f!i!i[!l l1Il!$flidil  @1Iel i$ e !Gl\j'. aJhell fJiii 8
Bemerkenswert ist eine Entscheidung des Landesarbeiisgerichis Leip

zig vom 21. 6. 1940 (24 Sa 30/40) - abgedruckt oDAF.-Entscheidungs
sammlung Oktober 1940, 5. Jährgang, Folge 10, ,So 176, die siCh mit der
Frage der ErstaHung von überstunden befa t.

Der Kläger, der als Ingenieur in einem Werke beschäitigt war, hatte
eine Reihe von Uberstunden geleistet, die ihm von. dem beklagten
Werk nur zum Teil vergütet wurden mit dem Hinweis, ein Teil der
Uberslunclen sei von ihr, der Beklagten, ni ch t genehmigt worden.

Das Landesarbeitsgericht Leipzig Whde u. a. aus, zu den Befugnis
sen, die aus dem Leistungsrecht des Unternehmers hervorgehen, ge
höre auch die Regelung des zeitlichen Umtangs der von den GefoJg
schaftsmitgliedern zu .Ieistenden Arbeit in den Grenzen der Arb8iis
schuJrbesfimmungen, die auf der Grundlage des Achtstundenfages auf
gebaut seien und nach denen aUe Uberarbeit und Mehrarbeit den
Charakter einer Ausnahme VOn der geseh:!idlen Regelung habe. Die
Arbeiisschulzbesfimmungen, so hebt das Landesarbeiisgerichi Leipzig



be.onders hervor, .eien im öffentlichen Interes.e, namentlich im In
teresse der Volksgesun.dheiJ erlassen. Hieraus folge jedoch, da  auch
der Beschäliigte auf den Arbeitsschutz. nicht freiwillig verzichten könne.
Dei Befriebsführer andererseits, der seir. Bestreben darauf richte, ,Mehr
arbeit zu vermeiden, handele im Sinne der ArbeHsschufzgesefzgebung.
DiJ zudem di,  Mehrarbeitszuschläge die allgemeinen Geschaftstlnkosfen
erhöhen und damit die Geschält5kalkulation nicht unerheblich beein
Hussen, müsse ein berechtigtes Interesse des Un.ternehmers an der Ve.r
meidung solcher Unkosten steigerung anerkannt und demnach auch ell1
Recht dem Un!ernenmer zugebilligt werden, Oberslunden seinen Ge
folgschaHsmitgliedern zu verbie!en. .

Für den Fall, da  übersfunden ni ch f von der 'Betriebsleitung ge
nehmigt worden sind, erkennt das Landesarbeitsgericht Leipzig einen
Anspruch des Gefolgschaftsmitg!iedes auf nachirägliche Genehmigung
dann <'In, wenn sich Uberstunden als "t a t s ä ch I i ch u n ver m eid
i i ch no! wen d i g" erwe; en und der Gefolgsmann sie geleistet haf,
ohne sie rechtzeitig au/ dem vorge chriebenen ,Dienstwege anmelden
zu können. Denn wenn Uberstunden "tatsächlich unvermeidlich not
wendig" sich erweisen, 50 meint das tandesarbeifsgericht Leipzig mit
Recht, werde ihre Nichtleistung Nachteile im Gefolge haben. Ein Ge
folgschalismitglied wre der Kläger, der Ingenieur ist, so sfellt das
Landesarbeitsgerkhf test, würde in einem derartigen Fa!le sogar p/licht
widrig handQln, wenn er,  talf den Nachteil abzuwenden, sich ängstlich
an die Anordnung halten würde, wonach überstunden nur mit Geneh..
migung der Betriebs!eltung zu leisten sind. Das Ge/olgschafhmitglied
habe deshalb aus 9 677 bis 688 BGB. Anspruch auf Bezah,lung der
Uberstunden.

Diesem Urteil ist in vollem Umfange beizupflichten. Als wesentliche
Gedanken sind dieser En!scheidung zu entnehmen, da  ni eh f geneh
migte Oberstunden dann zu ersetzen sind, wenn si-e u n ver m e 1 d 
li ch not wen d i 9 waren. Uberstunden sind nur dann zu bezahlen,
wenn das Gefolgschalhm:tglied sie als genehmigt ansehen kann. Da
an diese Voraussetzungen ein strenger Ma sfab zu legen ist, ist selbst
verstand!lch. Das "Herausschinden" von IJberslunden soll auf Jeden Fall
vermieden werden. Das Gefolgschallsmitglied kann durch eigenmäch
tigcs Verhalten keineswegs Verbindlichkeiten begründen, die tür den
Betrieb nicht tragbar sind und die der ,Betrieb, selbst wenn sie tragbar
sind, keineswegs aber tragen wollte,
Assessor Carl.Hein;: Alt man n, Breslau, G:echtsstellenleiter der DAF.

i!1!   g !8 1i1!
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Baugerüsf stürzt ein - SO 000 RM Schmerzensgeld für Schwerverletzfe
Aufstellung und Abbau von Gerüs!en stellen an den damit betrauten

Unternehmer neben den erforderlichen fachlichen Kenntnissen gewisse
Anforderungen und Umsicht auch in verkehrs rechtlicher Beziehung, wo
bei im Hinblick auf die nähere,1 Umstande jede im Verkehr er f 0 r cl e r
I i ch e Sorgfalt zu beachten ist. Wie unangenehm die Au erachllassung
dieser Sorgfalt nicht nur für einen deshalb durch Unglücksfall Betrof
Jenen, sondern auch tür den Unlernehmer werden kann, zeigt ein
Rechtstreit, der jeht das Re ichs ger i ch f als letzte Instanz beschäf
tigt hat. Im Oktober 1937 wurde die Ehefrau eines Arztes, als sie durch
eine Strarye riH, durch den Einslurz eines Baugerüsles, das der Maurer,
meister X. zur Vornahme von Verputzarbeiten eines Hauses aulgeslellt
hafte, schwer verlefzt. Üer Einslurz geschah nach Beendigung der
Maurerarbeiien beim Abbau des Gerüstes; er i51 zum Teil auf einen
starken, an Sturm grenzenden Wind zurückzuführen, aber doch nur
durch das schuldhalte Verhalten des X.  rmöglichl worden. In dem von
dem Ehemann der VerunglUckten erhobenen Schadensersatzproze  ver
langt der K!agcr neben anderen hier l1icht mehr in Betracht kommenden
Entschädigungen Zahlung von 1 00 00 0 R M S ch m erz e n s gel cl an
seine Ehefrau. Samtliche Instanzen - Landgericht Regensburg, Ober
landesgericht Nürnberg und Reichsgerich! - haben den Ansp'ruch auf
Zahlung eines Schmerzensgeldes von 50000 RM als ger e ch t f er t i g I
bezeichnet. Dies.es UrteJl beruht auf den folgenden vom 0 b e r
I a n des ger i ch t gefroffenen Feststellungen: Die Frau des Klägers
haf durch den Uniall eine ungemein schwere Ve lefzunq (Bruch des
12. Brusfwirbels ,und des 1. lendenwirbels und eine IRückenmarksver
letzung) erlitten und dadurch wie durch <ll!erhand Nebenerscheinungen
während der Hei!behandlung sehr slarke Schmerzen erdulden müssen.
Auch hai sie infolge der Verletzungen in ihren besten lebensjahren
ihre bisherige lebensführung aufgeben müssen. Sie war jung, gesund
und kräftig, lebenslustig und sportfreudig - jetzt mury sie sich an
Krücken fortbewege-n und leidet dazu fäglich an allerhand unIlieb
samen Dauererscheinungen, die ihr das Leben vergällen; auch kann sie
keine Kinder mehr gebären. Dem Beklagten, der ein solches UnglücK
uber sie gebracht hai, ist nach der rechtlichen Würdigung billigerweise
auch zuzumuten, da  er grorye Opfer bringt, um der Geschädigten so
gut als möglich einen Ausgleich für ihre mannigfachen Beschwerden zu
verschaffen. Diese Ausflihrungen des Oberlandesgerichts sind, wie der
erkennende 6. Zivllsena! des obersten Gerichtshofs bekundei, ,in keiner
Weise rechtlich zu beanstanden. Als besonders beachtlich erscheint
l1?ch eine vom Re i ch s ger i ch I getraITene Feststellung, nach welcher
die Tats2;che, d'3  der Schädiger, um eine nach den Umständen an
gemessen und gerecht/ertigl erscheinende Entschädigung .zu tilgen, Zeit
seines lebens Zahlungen leisten und sich selbst einschränken mu , für
sich aJ1ein die En1schädigung nicht als nicht "billig" im Sinne des   847
BGB. erscheinen läfJf. 0 b der S ch ä d i ger ge gen Ha f t P / li ch t
ver s j eh e r t ist, s P j e I t bei Beurteilung der Rechlslage k e ,i ne
Ro 1I e, Daraus folgt, da  auch der Nichfversicherte zu hohen Schadens.
ersatz/eistungen verurteilt werden kann. "Reichsgerichlsbriefe. n (Vt 1181
40. - 4. Februar 1941.) (Nachdruck verbole.n!) K. M.

Die Grundstückschäfzung. Von Reinholcl Pr aus er, ,8aumeist-er und
Bauinspektor. 3. neubearbeitete und erweiterfe Auflage. 1940. GrölJe
DIN A 5 ,(14,8X21 cm), 119 Seiten. Verlag eart Heymann, .Berlin
W 8, Mauerstra e 44. Preis geb, 5,60 RM, br, 4,60 RM.

.oie Schrift liegt nun schon in driHer Auflage vor. .oie neue Auflage
interessierl besonders auch den Haupraktiker, der in irg'endeiner Form
einmal an die -Fragen der Schätzung von Grundstücken herankommen
wird. Eine ganze Reihe Von Haugewerbetreibenden und Architekten
sind ja neben anderen Berufsaufgaben als Grundstückschätzer für Hypo
thekengeber, Grundstückseigentumer, Kaufluslige und in ,vi elen anderen
Feillen tätig. Nach der lEin leitung, die sich auch mit der Aufzählung
und Benennung der Gesetze, Verordnungen, Er!asse und sonstigen Be
st-immungen, die sich an Grundstlickswerle wenden, befa t, werden die
Wertbagriffe bei Grundstückschätzungen ausführlich erläutert. Die
eigentlichen Ausführungen zur Schätzung geben Auskunft über Boden
recht und Bodenweri, Bauwerk und ,Bauwert, Pacht, ,Miete und Ertrags
wert und über den gemeinen Wert. .oie ,Bestimmungen über Preis
biJdung und Preisüberwachung bei Grundstücken sind eingehend er
läuter!. 'Drei Schalzungsgufachten - Altbau, ,Neubau, 'Industriebau 
sind .völlig ausgearbeitet und biefen dem Schätzer im Zusammenhange
mit den erschöpfenden .oarlegungen zur Grundstückschätzung eine
recht gufe Hilfe. Allen mit Grundsfückschätzungen irgendwie bef.a ten
Baulachgenossen kann das Buch sehr emplohlen werden. Dr. Re u t er.

F!1 II ka$hl1li1! ""
Verölfenllicht und beantwortet werden hier bau f ach I ich e Fragen allge
meinen Interesses. Wir erbitten für die Beantworlung die Mitarbeit erfahrener
Berufskameraden; ver6ffentlicht werden nur sachlICh abgefaßte Antworten
ohne Nennung bestim.nter Erzeugnisse. - Namen von Erzeugnissen und
Herstelterfirmen nennt auf Anfrage gegen Ruckporto der Verlag.

Frage NI'. 19. (M i t h i I f e des Auf t rag n eh m e r s bei dem die
Ab rech nun g nach p r u I e n cl e n .A u fm a  ?) Wir bitten um Aus
kunft in folgender Au/ma !rag0, über die Zweifel beslehen. Eine IBe
hörde als Alrflraggeber ist der Ansicht, da  wir tür die erforderlichen
Messungen der Behörde, die sie an Hand der ge!egten Abrechnung
eines Bauvorhabens vornimmt, e;nen technischen Angestellten, der die
Nachmessung mit vornehmen soll un.d zwei Me gehi!fen, die das Band
ma  halten, ste!!en müssen. Die Behörde beg runder ihren Anspruch mit
VOB. Teil C, Maurerarbeilen, C. Nebenleislungen, Ziffer 22 a, nach der
:;u den durch die Preise des Angebotes abgegoltenen Nebenleis!ungen
gehören: "Die zur Ausführung und Ab rech nun g erforderlichen
MessungEn einschJie!j:Jich Vorha!flmg der Mefjgeräte, Schnurgerüsfe,
Schnüre... sowie Stellung der Arbeitskräfte., .", Wir sind der Ansicht,
da  die Messungen fül' uns e re Abrechnung, die wir der ,seh6 r de ein
zureichen haben, in 'den Angebofspreisen abgegolten sind, aber doch
nich: für die NachprÜfung, die eine Behörde als Auf raggeber vornehmen mub. A. K, u. S., F. (L.).

Antworl auf Frage Nr. 19, (M j t h i I fe des All f t rag rl e h rn er s
bei dem die Ab rech nun g nach p r ü t end e n Auf m a  ?) Nach
den Darlegungen der Fragesteller ist anzunehmen, da  die von ihnen
dem Au/lraggebe ' eingereichte Rechnung als sogenannte "prlilungs
fähige. IRechnung" den Vorschriften in VOB. Teil B, 9 14, Ziffer 1, ent
spricht. Dieser "prüfungslähigen Rechnung" sind Aufma e, Massen
ermittiungen und, wenn notwendig, auch "Abrechnungszeichnungen R ,
die die Aufmal}e tragen, beizugeben. Insofern können cl 0 p pe I t e
Auf m a   h a n cl I u n gen, a so das in Frage stehende stellen des
technischen Angeslellien und der zwei Me gehiUen, grundsatzlich
ni ch t vom Auftraggeber ge! 0 r cl e r f wer cl e n. VOB. Teil C,
Maurerarbeiten, C. Nebenleistungen, ZiHer 22 03, hat auch nur das fü r
die Bestimmung der zu zahlenden Vergütung notwendige Aufn1a  im
Sinne. Für dieses sind die genannten Aufma -Mö nahmen 0 h  l e be
sondere Kosten zu leisten, da sie ll1il dem Angebolspreise abgegolten
werden. Eine Hdfe tür Nachprufungen aus Gründen des in ne ren
Die n s t bel r i e b e s des Auf t rag g e b e r s (also ni ch! zum
Zwecke der Feststellung der Vergütung) kann nach den genannten Be
sUmmungen nicht gefordert werden. Die Behörde verlangt die Alrfmal}
hilfe für einen Zweck, der au erha!b der VOB., also des Bauvertrages,
liegt. Sie kann ihren Anspruch au1 Mithilfe nicht auf die Vorschriften
liber Nebenleistungen bei Maurerarbeiten stÜtzen. Ein Anspruch aui g,,
meinsames Fes1stellen der erfolgten Bauleistungen ergibt sich aber,
natürlich auch ausschlie lich für den Zweck der Bestimmung der Ver
gütung, aus VOB. Teil B, 9 14 Rechnung ZiHer 2. Dort hel t es, da  die
nolwendigen Feststellungen möglichst gemeinsam (durch AuHraggeber
und Auftragnehmer) vorzunehmen sind, Was h'er im einzelnen ohne
besondere Vergüfung gefordert werden kann, ergibt sich eben aus
VOB. Teil C, Maurerarbeilen, C. Neben!eistungen, ZiHer 22 a. Diese
beiden Vorschriften stehen daher in einern rech t I i ch e n 'u n d s a ch 
li ch e n Zu sam m e n h a n g e. Für .ßauleistungcn, die bel Weifer
führung der Arbeiten nur schwer festste1!bar si 1d, hat der Auftrdg
nehmer beim Aultraggeber rechtzeitig gemeinsame ,Fesfs!e lung zu be
antragen. Der Auftraggeber kann von sich aus, ebenso wie der Auftrag
nehme ', für a j I e Bau!eistungen gemeinsames All/messen beantrag!'m.
Hat el' dies nichl getan, so kann an die 'Stelle des I)ac:h den genannten
Bestimmungen der VOB. lür die Ermittlung der VergiJ.tung vorgesehenen
Aulma es (also auch, wenn es ni ch t erfolgt ist) ni ch t das vom Allf
trag geber geforderte Nachprüfungsaulma  treten. Dr. R" B.

1
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lIufma ßstreiiigkeitei1
Aufmaßstreitfgkeiten RcholCn \vohl zur Spitzellgruppe der aus Bauver

uägen herrührenden Streitfälle. Neulich erwiesen Besprechungen mit
einigen Baugewerbetreibenden, Haulcilern und Bauherren. daß dem so ist.
ja VOll einer Seite wurde - um die Sache zu beleuchten - behauptet, daß
ein Viertel his ein .fünitel ailer Bauverträge irgend einen Auimaßz\veifels
fal! nach sich ziehen. Immer \'lieder kommen ans dem Kreise unserer
Leser, aus deu R.eihetl llaug.ewerbctreibender und aus denen der Teil
nehmer an meinen Lelugängen, die ebenialls z. T. schon jahrelang: iu der
Baupraxis . tchcn, solche FäHe an mich heran. \Vif berichten ja auch
TC\urelrd il1 unserem fragekasten Über Antragen in Aufmaßstreitigkeiten
;nd beantworten unseren Lesern diese Fragen. Wesentlfch ist bei allen
.liesen Antworten, daß es in dcr Regel nie h t gen ü g t, den Streitfall 7;U
\lären odcr den .V crtragspartner zu tiberzeugell, zu sagen, daß die
1;[111 gehandhabte Aufmaßregel der VOR. \viderspreche.
ist vielmehr nötig, zu sagen, \va r 1.] III eben seine Auimaßmeinung als un
zutreffend anzusehen ist. Dies allein fördert nicht nur die Klärung im cin
l,elnen t>alle. sondern läßt 811Ch die Notwendi[keiten klarer AuilIlaßyerein
ba rungen erkennen.

vVenn man sich das Gesamtgehiet der Auimaßstreitigkeiten einmal
etwas gen8.uer ansieht. so zeichnen sich z \Y e i G ru p p e n ab:

1. Streit um die Aus leg u n 1<: einer an sich u 11 b e s tri t t e n e 11
Regel.

2. Streit Über dle im betreffenden Auf 111 aß fa I I e a il z 11 wen
dende Regel.

ilU ersten faUe handelt es sich darum, ob eitle an sich yon heiden Seiten
:ür zutreffend gehaltene Aufrnaßre el dies oder jenes bedeutet; Beispiel:
,11S wohin geht das Rohbaumaß? wird der Putztrager einbczo.Q;cn oder
lbgerechnet? fall 2 hingegen dreht sich darum, daß Zweiiel helTschell.
,\. e1 c he VOn mehreren Aufmaßregeln anzU\yenden ist. Trotz der AllI
naßhcstirn!11l1ngen, die in der VOB. Teil C. jeweils unter Buchstahen D
. cg-eben sind. sind natürlich Auslegungszweifel auch 1licht durch diese
Bestimmungen restlos ausgemerzt. Dies ist Sache der Auslegung im Zuge
Jer praktischen Anwendung der VOB.-Anf1naßregelll. .\lieh hier haben
\\-ir immer im fragekasten einschlägige fälle bes!)[Qcheu. Bel den Aus
egungsz\yeifeln handelt es sich aber nicht darum, daß Streit darüber be
steht. \,'elche Auimaßregel als \ ereillbart anzusehen ist oder. \\ elche
mang:e]s Vorliegens einer Aufmaß\'ereinbarung anztlweudell ist_ (Leider
l\OlIllllt immer noch Yor, daß Vereiubarungen fiber die anwwendendc AUT
!naßregel überhaupt nicht g-ctroffcn werden.)

Uns soll heute nur der Fall 2 beschäftigelI, da er h<illiig
licherc!] Z\\ elfein iührt. als der Fan 1. In die Betrachtungen
die Fälle einbezogen \\"erden. in denen die scheinbare oder
Lehe AnwendIlrlgSl11ög1ichkcH mehrerer Aufmaßre'1.eln zu
ilber die anz-u\\ endende AufIllaßre cl führt. Grundsätzlich
lIaßz\Ycifel SC]]OI1 vor Ver t rag se h I u ß zu kläreJl, d.l1. sanler Ermittlung der Massen fÜr das Leistul1gs y er
: eie 11!l i s. Leider wird diese Nohnndigkelt noch Yic1 zu ,yenig bc
;lchtet. Dieser Grundsatz ist auch im Erlaß de  Reichsministers der
:" inarlZeIl \"om 2. rebrnar 1938 zum AusdnJck gebracht worden, der besagr.
Jaß hei Z\\"eifeln. \relche Aufmaßregel anzuwendw ist. 1\lcil11111gSyer
chiedeuheiteJ1 dadun.:h am besten yerhiudert \\ erden, daß schon bei der
j,usschreibullg die Üh das Aufmaß anzlIweudende R.egeJ der VOB. be
stimmt wird. (Es handelte sich in dem genannren Falle U111 da:;. Aufmaß
;;ogenaIluter ,.j\lischbil1deranstriche".) Bei rieuen \Verbtoiien und Arbeits.
\\"eLsen muß daher der Allsschreibcnde sich geuau mit der anzuwendenden
-j,ufmaßregel auseinandersetzen und diese dann im ßauyertrage Y01'
,chreibell. dilJ1lit die Auimaßre.zcL diC'_ ans'.cweudet wCl'den soll, auch wirl 
:lcl1 Ver t rag s b e s ta n d t eil wird. Sonst ist ein Streit um die anZll
wendende PegeJ unabweis!ich. Da - wir haben llllmer darauf hinge\\.ieseIl
-  auch die M ass e 11 an:;; a ben i lJl Lei s t U!1 g s.... erz e ich 11 i s
\' C 1 tl ag:s b e s t a 11 d t e i] werden,  il1J aus diesen i\lassellan.zabcn
\\'ohl gewisse Anhaltspunkte iu dieser Hinsicht gegeben. Ergeben z, B. die
i[ll Leishulgsverzeicll11lS enthaltenen Mas;sen, daf.\ sie ennittelt wordel!
,ind, ohnc daß gewisse A.bzuge eriolgt sind, dann kann sclr\....erJich iu
eine!lJ StreitfalIe behauptet werden. die A H f In a ß r e gel erfordere um!
'Jerechtige die AbzÜge" fÜr die Zukunft IIlUß ebeIl, 11tH ...He diese n!1
(rqtllckliclIen Animaßstreitigkeitcu. soweit es irgel1d gellt. :tllSZl1l1leJ"Zeil.
lic GleicJlllHg bestehen:

M.assenermittIuilgsregel für das Leistungs,-erzeichllis
g lei c h

Aufmaßre,l,tel fiir die Errechllung der Vergütung.
\\'irtschnithc11 verntlnit[ges HandeJn ycrlangt ebenso wie die Rechts.
\h::.herheit. daß dieser Grllnds tz gewahrt wIrd IIlld VerstOße f!,egen ihn
dann 2tl eI blicken sind. wenn der Ausschreibende seine Leisttlngsbeschrei
]'tll1gspfJicht nicht auch iE die   e r Hinsicht yoll errtim hat. Das besagt
lIatÜrlich - UIU Il'liß\"erständnissen yorzubeng-en - nicht, daH Leistungs.
massen und Ausfü1nnngsmassen g Je ich sein IHl1SSen. Das ist praktisch
kaunl denkbar und für gröRere Abweichungen sind zudem besondere
I<ege!n in der VOB. gegebell.

Um die Streitigkeiten Über die anzuwendende AufmaßregeJ a11SZ1l
'chalten, ist der 'Weg. ver t rag' 1 ich Über diese Regel zu besrimmen.
l)er einzige und somit der beste. Es bestÜnde an sich die l\lögJichkeit. nun
ItI rällen, die dem Ausschreibenden zweifellmft erscheinen, in das Lei.
stllIigsverzeicIl1lis einen kurzen Aufmaßhinweis aufzunehl11eu, Das ,vÜrde
aoer infolge der i 11 cl i v i d u eIl e TI Ei Il s t e J 1 U n g zu "z\,-eifelhaft" und
"tmz,veifell1aft" wohl lG]ullt den erwünschten Erfolg haben. Es erscheint
notwendig, dIe Auf maß r e gel zum fes t c n B e s t a nd t eil des
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Leistungsverzeichuisses ZU erhebe:n. Dasläßt sic.:h auf z\ve[
"Vegen erreichen: in das Leistungsverzeichnis \vinl neben dJe Spalte "An
zahl/Stück-- eine schmale Spaltc ,.Aufmaßreget VOB. TeH C" efngefligt, rIl
die dann nur kurz eingetragen wird, etwa ..Ha D. 26:5". Das wÜrde in dicM
sem Beispiel bedeuten, daß die Frage nach deIn Abzu?;c der Öffnunge1l
unabhängig von der Leibungstiefe ist und BeziehtIngen zu der in dem
ganzen Zusammenhange genannten 6.cmMGrcnze nicht entstehen können.
Soll der \\leg einer besonderen Spalte. die den R.aum für die Eintragungen
uuter "Gegenstand.' schmälern würde, nicht gewählt werden, so kann aJI!
Schlusse jeder Position der genannte l1iJl\\.eis erfolgen. SaH aus beson
deren Gründen (nur wenn sie berechtigt sind!) einc yon der VOB. ab
weichend<;; AuimaßregeJ Anwendung findcn, so kann der Hinweis "Bes:"
= Besondere AufmaBregel - eingetragen oder unten zugesetzt \'verden
und dann können am Sehlnsse des Leistungsverzeichnisses diese besoJl
deren allzu wendenden AUlwaßregeln erschöpfend dargestellt \\-erdeI1.
Aber diese ..I-3es:. \\.erden eine se h r große Ausnafrme bilden mÜssen. da
ja infol1<:c der VereirrbarungsmögIicJlkeit von VOB. Aurnlaßregeln Hh
je d e 11 auch noch so ..neuen.' f'a1! eine der in der \'OB. bereits gegebenen
AufmaßregelJl ei TI d e u t i g ver ein bar t werden kann. \Venn man sich
einmal an das kleine Mehr von SchreJbarbeit durch den Al1fmaßhil1\yeis
gewöhnt haben \\-ird. können vIele AufmaßstreitiR"keiten entfallen, die sich
um die anzuwendende _\uf1l1aßregel dreheII. Dieses kleine Mehr steht aber
in keinem Yerhältnis zu dem vielen Schreibwerk und der sonstigen Be
lasttwg, die um 11m ei TI e n solchen AuimaßstreIt geführt \\"erdcn. Gerade
mit r iicksicht aI!i die fort entwicklung des Bauens in der Zukunit die
neue Sloiffr;,geu und \;;ohl auch neue Arbeits'\';cisen bringen dürfte, er
scheint die hier angedeutete Klärun;>:;sll1öglichkeit des Aufmaßes geeignet.
das g:anze EaU\'ertrags cbilde \\eiter zu klären, was sich Hicht zuletzt ani
die Preisermihlung und auf den ganzen Ablauf des Bauvertrages aus
\\-irken durfte, hSch1ießt klare Bau\"ertragc!", diese immer \\.ieder er
hobene forderung schJießt ja auch in sich: "Schafft von vor n her e i 11
k I are j"Vl a ß s t ä he zur EWlittJung der der Vergütung zugrunde 1ic.Q:cn
den Massen!"

Gewiß werden sich auch durch diesen VorschlaK nichr alle AUlwaß
streitigkeiten ausmerzeJI lassen" Insbesondere werden die ZII oben 1 ,"Oll
ihm nicht betroffen_ Aber mit fortschreitender Anwendung der "Oß_ wer
den immer mehr die Aus leg u n g s z w e i f e I der AufmaßbestimmungeJl
der VOB. abnehmen. Der Streit aber, w e 1 c h e Auimaßregel anzuwenuen

wird i 111!U e r i 111 gl e! ehe n i\'l a ß e davon abhängen, daß keine
.\.nfmaß\"ereinharul1gen getroffen worden sInd. Dr. Reuter, Berlin.

Die erhöhten Anforderun en, die im Kriege an die Gefolgschaft:;mitM
glieder gestellt werden mÜssen, bewirkeIl naturgemäß eine erhüluc Er
holungsbeduritigkclt. Daher gehen auch im Kriege die Gn1l1dsätze des
UrJaubsrechts. wie sie sich \'or dem Krieg entwickelt haben. allerdings
lI1it ge\YISSen Ei!1);chränkungell, die sich ans den Besonderheiten der
Kriegs]age ergebel]'

Der Urla.ub für das laufende Jahr 1941 iSt grundsätzlich in Gestalt \'011
freizeit zu gewähren, da nur so der UrlaubSZ\\TCk - die Erholtmg lind
ErhaJtung der ,\rbeitskrait dei Gefolgschaftsmitg!ieder - gewährleistet
'\"1r0. Es kaIl!l natÜrlich falle geben. in denen die freizeitgewiihnmg
\\.egen der Gefährdung- wichtiger AtJigaben Ulldtlrchführbar und an SteHe
der Gewährung YOII freizeit die AbgeJtullg des Urlaubs iJll staatspotiti
sehen Interesse erwüuscht cJscheint. ]11 solchen fällen muß sich der Be
triebsführer an den Reichstreultänder der Arbeit wenden. \ !enn die Ge
währl111K \'OH Freizeit nicht mehr möglich ist (z. B. \\'egen plötzlicher Eill
berlIf1l1Jg zum \Vehrdieust oder \\-egen ßeeJldigllIlg des Arbeits\;erhäl!
nisses yor ,il..b\\-icklung des Urlaubs), ist der Urlatlbsauspntch abZtlge!ten"').

Die Urlaubsdauer richtet sich !laCh den BesthnUlllUgen der Tariford
lllTiJg. Betriebsordnu1]g oder nach dem einzelnen Arbeitsvertrag. Zuweilen
wurde den Geiolgschaihmitgliedern Yor dem KI reg uber die tariflichen
ßestilinHlmgell hinausgehender Urlaub gewährt. Die e Regelung ,yird i!i1
HInblick auf die Arbeitsjage im Kric>;:e \'ieliach mcln mehr lragbar er
scheinen. Der T{eichstreulriinder kann auf Amrag zulassen, daß der bisher
znsätzlieh gewÜhrte Urlaub im Iiinblick aui den im Kriege nicht \-ertrer
barerl zllsätzJichen Ausfall an ArbeitSshmden abgegolten werden kanu.

Der tariiliche ?Ufndesturlaub dal'f ilu Kriege mchr wJilkfirJich
schränkt werden" Stellen der ErfüJJuIJg Uda.ubsal]sprllche  infoJge
Krieges zwingende Grüade clHgegen, so HlUß sich der Beniehsführcr alt
deu Reichstreuhällder wenden, Dieser kann auf Gnmd der H" Dur,:lrfÜh
nmgsverordnung zum Gesetz zur OrdllIl!Ig der nationalen Arbeit einen
Betrieb. eine BetriebsabtcilulIg oder einzelne OeiolgschaflsmitgJieJer aus
den Bcstitllnlll1lJ.:"en einer Tarifordnung heransnehmen, wenn dies aus Wirt
schaftlichen oder sozialen Griinden drIngend gebote!! erscheillL

Den ZIIlU Wehrdienst einberufenen GerolgschaftswitgJieden: muß der
Betriebsfiihrer zur :Erledigung persönlicher und häuslicher Angelegen
heiten einen oder einiKe Tage Freizeit "Vor dem Gestellungstag gewÜhreIt.
\reun das GefolgsclIaft$witgJieu einen entsprechenden .-\ntra;; rechtzdti
steHt. Erhält der Einberufene den Gestelhlll.\;sbefehJ klJrziristig, so soH er
Jl1ög-lichst bald Yon der Arbel, freigestellt werden" Wenn derefnberufcne
noch AnsPflIch auf Urlaub hat, kalIn die gewährte freizeit aur den nor
malen Urlaub angerechnet werden. Besteht keill CrJaubsansprucIJ mehr,
dann k0U1ll11 unbezahlte freisteIlung von der Arbeit in Betracllt. Will der
BetriebsfÜhrer jedoch allcl! in diesem raU den Lohn bzw. das Gehah Tort

,) Der rückslandige
gewickelt isl, kann bis
dlOn. Die S eJ:.ung eines
Il.1ng des rückslandigen



unter dem Gesichtspunkt des Lohnstops I pfleglich behandelt, um wichtiges v'oikswirtschaftliches Verl11ögellZuGenehmigung des Reichstreuhänders ist ,scIJonen; _ . .... Bei Maßnahmen der Reichszuschußaktion zur Verhesserung des hau
Den Zeitpunkt des Urlaubs bestimIl1t der Betriebsführer, wobei er lichen Zustandes der Häuser und Wohnun en bzw. bei Teilung von GI'Oß

jedoch nf ,die WÜnsche der G .folgscha:ftslllitglieder Rücksicht zu nehmcn wohnungen wird  r den Iiauseigentümer bei der Al1sstelhmg der Autrags_
hat. BCl der IIH Knege erltohten Verantwortnng des Beuiebsführers formulare unt rsttitzen und gege enenfal1s auch 'lerhandlungenmit dei
gegerlllber uer Gesamtheit bci dCI ErfÜllung der dem Betrieb gestellten Stelle. die diese Mittel verteiH, fÜhren, um ebenfal!s für eine ErhaltunK
AllfgabeJl I1lIIß jeduch von den OefükscIraftsrnifgliedern el\vartet \verden, Irud Verbesserung des \Vohnungsbestandes Sorge zu tlagelL
d ß sie im Kneg;e l1ne persönlichen \\'iillsche in besondcrelll Maße den Wenn Iv1ieter unverschuldet in Mietrückstände gekommen sind, wit(!
betrieblrchen EJfordanissetl untelordnell, er mit der zuständiR"en NSV.-WohnunJ?sfürsorg-eabtcilun.2: bzw. mit deli

Wiihrenli im Friedcll die in dent Urlaubsplan einmal fcslg:clegten öffentlichen vVoh1fahrt einric:htlwgen der Gemeinde verhandeln, um die Zll
t.rLlllbstenn;nc und Urlallbszeiten im Interesse des Gefolgschaftsmit- diesem Zweck von der Partei bzw. vom Staat zur Verfügung gestel1tetl
! :lie,je::. tuu!ic1ISt nicht gdiudert \\-erden sollen, wird sich im Krieg die finanziellen MitteJ sicherzustellen, damit den 'Ynverschuldet in Not ge
YersdIiebung yon Urlaubstermiuen und die ZurückrufungvolI bereits in ratenen Volksgenossen und ihrer Fal11i1ien die WOhJIUIlji, und das Hcill\
Urlaub beiindlichen GeiolgschaftslllitgliederrJ in. vielen fällen nicht um- erhalten bleibt.
g.dlCIl lassen. (z. B. ZUlli krutun . ei es qefolgschaftsmitgli.edes aus, dem Eine gesunde Wohnung und ein frieuliches Hejm soHen iedenfalls del
jrLHlb zur \,erbeluug e\1les. pJo zhc  emberufenel1 Arbelt?kal11eraden). unverschuldet in Not geratenen Volksgenossen mit allen möglichen Mitteh1
Alldenlllgen n!! Urbl1bsplan slud m dresem .lahre auch \ve!l1ger von Be- erhaltcn werden.
[Iwg, d,: infoJge der Iinschrä kJlr1g des Rciseverkehrs deT Urlaub in der Der Ortsbeauftraote ist jedenfalls besorgt der Heimatver\Vurzlt11l'
l egell\l(:II: 2!lzt!fern vom Heunatort"verbral:ht wer en durfte. (durch Binuung an Haus und Boden) des VoJI\:;genossclI dHrch Efhaltmi;

Maßnahmen zur Be.sch ankun , de  ReIseverkehrs muB der und wirtschaftliche Gesundung .seines Besitzes zu lIeHen und wird damit
bel der Urlaubseltlteliuug R ckslcht  ehmeJl. Insbeso dere auell fUr die Heimatverbundenheit des wohnenden Volksgenossen Sorge

zu ach en, daß der Urlaubs ntntt und dIe Urlaubsbeen lgung tragen. Kurt Ii 0 f f, Abteilungsleiter im Reichsheimstättenarnt.
:nl errolg:t, an dcrrell dIe I\elcltshahn besonders belastet 1St.

eigenmächtige Inanspruchnahme des VJ laubs gegen die zeltliche
des BetriebsfÜhrers ist eiue Disziplinwidrigkeit, die im Kriege

zu verurteilen ist und da sie einen Arbeitsvertragsbruch im
allgemeinen Anordnung der Reichstreuhänder der Arbeit zur

des Arbcitsvcriragsbruches darstel1t, strafbar ist.
Dr. Iielllluth S t ur n, Regierungsrat beim Reichstreuhäl1der der Arbeit.

Dei Onsbeauftragte für Haus- und Grundstücksw:;sen ist der Mit
arbeiter (jes Odshehnstättc!l\valtcrs für al1c fragen, die sich aus uem
[1aHs- Hnd Wohnullgsbestand ergeben, Zilgleich ist cr Vertrauensmann
lllld BeJ ater des Ortsgruppen1eiters der NSDAP. in aUen Fragen der
MeLlschenbetreuung für Hausbesitzer, Mieter und die im Haus. und Grund
stiickswesen !Jerufstätigen Volksgel1os!>en. Der Ortsbeauftragte hat aneu
im fi<HIS- und Ut'Undstiickswesen tätigcn Volksgcnossen arbeits  und
sozl<llreddlichen Rat zu geben uüd ihre Belange auf diesem Gebiet wahr
zllnehmen. ErwiJ.!mt seien hier die Berufe und Betriebe der Mahler, Haus
verwalte!, Hauswarte, des Bewachungs- und Reinigungsgewerbes sm;;,;ie
der Wolrnuugs- und Siedlungsunternehmen.

Neben dieser Tätiglwt hat der ürtsbeauftragtc außerdem die Aufgabe.
bei be'itehenden Meinungsverschiedenheiten zwischen Vermieter und
iVbcier, z\vischen Hauseigentürner uuu Verwalter oder VeJwalter 1I11d
lllle!er, Z\vJsc!ieu IIallSejgentumer uud Iiauswart oder IIauswart und Mie
ter einen gÜtlichen Ausgleich herbeizuführen. Aus dieser Stellung folgt,
[)aß er zusa1luoen mit dem Betriebsheimstätten\vaHer die berufene Stelle
;.',1. an dIe sich das Gcfolgschaftsrnitglicd itl allen Sorgen zu wenden hat,
dje sich im ZnsawtnelIhang mit Haus und Iieim ergeben. Er wird alle
fragen, die den sozialen .Frieden an der vVohnstätte efllstlich geHihrdev
können. durch eine objekttve AusgleichsvcrhandlUllg bereinigen. SoHte es
i!un aber durch den Appell an die Verntlrlft und die Verpflichtung der Be
tetlnrten IÜcht mögl!Ctr sein, die vertragsmäßige lind beide Intel'essen be
riicksichtigende hiedliche Beziehung zu sichefrl, so wird CI' nicht ver
säumen, die ßeteil1gten auf dle Schwierigkeiten und dic Ungewißheit
eines recltllicIten Allsbagens hinzt!\\.-eisen, ebenso wie er selbst auch auf
dre cindeutlg hjr den elllen oder anderen sprechende R.echtslage aufmerk
'sam In<lcht. Rechfsausl Üllfte jedoch erteilt er Hicht, dazu sind für- die
UllnCLel bemittelten VOllcsgcnossen die NS. l echtsbetrcut!ngsste!lelJ da. im
tibngen die RechtsanwäJte.

Ergeben sich z. B. Differenzen wegen der Besl:haffenheit der Wohnung,
so wird der Odsbeauftragte denjenigen, der vertraglich zur Instand
haltung der \Vohnung verpflichtet ist, darauf aufmerksam machen bzw.
dem anderen Vet'tJ'agspartner den 'Ne.\( ncnnen, der es ihm ermöglicht,
.',ein Recht bei dcn hieriiir in frage kommenden behördlichen Steilen
ge!t ]\d ZIJ J))[lchell. Zuständig ist bei schlechter Beschafienheit dCI' Woh
nun:; da<; WoJHlllUgSamt nir \Vohnungsallfsicht lind Wohllllll.l!,spflcge. Dic
Baupolizet schreitet ein, welln gefahrdrohende bauliche Zustäude des
Hauses oder dei WOIJlluHgen vOf1iegell. Die Gesnndheltspolizei hat die
Möglichkeit, elen fiallseigentiimer anzuhalten, die feuchtigkeit in dcn
Wohnungen zu beseitigen und falls die Wohnung mit Hansschädlingen be
])Olitet ist, für die Vertrejbullg d!esel tiausschäd!inge entsprechende lVlaß
laJ1t11en zu ergreifen. SoJ!te es sich er geben, daß die vom Vermieter ge
lün]e-I tc tvlicte nicht entsprechend der PreisstoDverordllung vereinbart
\nll:d , R"enug-t eine MeldlUlg bei (heseI' Stelle oder eiltc Anzeige bei der
P1-clsuberwachu Ilgsste!le.

Aber (he Meltlttngsverschieden!Jeitell entstelleIl ja nicht nur zwischcn
I-JauseigentUmer Uil  Mieter, sondern auch im Verhältnis des HanseigeH
tumers in seine! .Erp:ctlschaft als Jjypothekenschuldner zu seinen Gläubi
gern kUllnen fabelte Auffassl!llgen auftreten. Besonders komitien häufig
\\.eKel! (fc( IJühe des Zinses oder wegen eines Zahlungsriickstandes und
drohender LwanJ.;sversteigerung Schwierigkeiten vor. Allch in diesen fäJ
Jell hat der 01 t.sbeanItragte dje Mög!ichkeit, einen Ausgleich zwischcn
den ßeteiJi){ten herbeizuführen. Bei Uuldarheiten \vegen der Steuerrest
etl,\lt1g und der Anwel1dun  von BilligkeitsrichtJinien für die Grundsteuer,
JI].',bcsondere bel Siedh:ngeu Hnd Eigenheimen wird der Ortsbeauftragte
VcrhalldllJl1J.;t:11 mit dcn zuständigen Steller- und Finanzbehörden ein

trei 'b    i 11    ;llJ i  J    lJdel:Jn  d   # J d;' lr    t n ;ll t U V    ' 3:I{tB     lil
A!!\','endullg ::;tlanKcn. Der OJtsbeanftragte wird weiterhin durch Atd
U:iruJ!K jJ! den Betrieben dafür sOI'[el1, daß der Mieter seille Mieträurne
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Keine Wiedereinführung der früheren WohnullgslWangswirtschaft
Infolge der Wohnungsknappheit sind \vlederholt Maßnahmen der ver

sc1riedensten Art angeregt worden, um die Unterbringung von "Vohnung
suchenden zu sichern, beisiJielsweise durch behördliche Eingriffe bei det
Vermietung oder Zuweisung von vVohnungsuchenden oder sonstige Maß
nahmen ZUr Beschlagnahme freigewordener. nicht vermieteter oder nielli
ausgenutzter "Räume. Hierbei h&ndelt es sich um Vorschläge, die im Er
gebnis eine Wiedereil!fühnlng der hiiheren "Vohnungszwangswirtschafl
darstellen_

V/ie aus einem Erlaß des R. eie h s a r bei t s m i n ist e r s vom
8. Mai 1941 hervorgeht, werden im Hinblick darauf, daß nach dem Krieg
wJrklich ganz umfassende Maßnahmcn zur Beseitigung der Wolmungsnol
dilfChgeführt werden, irgendwelche Zwangsmaßnahmen nicht erwogen
zlrmal deren Ergebnis fragwÜrdÜ:: ist. Durch solche Zwangsmaßnahmel
!mnn außerdem eine wirklich baldige Besserung der \Vohnungsnot keines
falls erzielt werden und audererseits führen derartige Heschlagnalmlell
!lach den gemachten Erfahrungen meist zu unerträglichen VerhäItttissen.
Dadurch ist KJarheit geschaffen, daß jetzt niclrt unzureichende Behelfs.
maßnahmen eingeleitet werden. Dr. L e h man n, Lieguitz
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ßolzwirtschaftler, ein neuer akademischer Studiengang
An der forstlichcn Hochschule in Ehers\vaide besteht seit dem \Villter

scmester 1940/4'1 auf Anordntlug des Reichserziehungsministers und de
Reichsforstmeisters ein besonderer Studiengaug für die Holzwirtschaft
Mit Wirkung vom L April 1941 ist für diese!! StudIengang kiirzlich ciu<'
Studien- und Diplomprüfungsordnung erlassen worden: Das Studium deI
Holzwirtschaft !lmiaßt danach eine ShnHenzeit von 6 Semestern. Nac1.
Abschluß der Vorprüfung muß zwischen dem 3. und 4. Semester eine prak
tische Lehrzeit von 7 Monaten abgeleistet werden. Den StudienabschluH
bildet die Dip!olli-PrÜiung, mit deren Bestellen die Verleihl1tlg des <Ikaue.
mischen Grades eines "Diplom H01zwirtes" verbunden ist. Gerade wir
Baufachleute haben im großen Maße in den letzten Jahren erfahren, wie
stark der Einsatz des Baustoffes Holz an wirtschaftliche VoraussetzUItger,
gebunden ist. Neben der Entwicklung holzsparellder Bauweisen standel
fragen der kÜnstlichen Ho!ztrocknung und der IwnserviercHden Behand
lung verbauter Hölzer mit im Hrenupunkt der konstrnkUven lind baustoff
Irchen Gcg-cnwarisfragell. Wir sind in tmserem ganzen Schaffen einbe.
L;ogen in die Bewirtschaftung des Holzes lmd selrr an aBeu holz\virtschaft"
lichen fragetJ interessiert, gehen sie VOll! forstlichen oder VOtn Konstruk
tivem oder soust Tcchnischen aus. \"fenn auch uer Studien.\(atlg der I-Iolz
wide vom PorstHchen seinen ,Al1Sgang llimmt, so gellen \Vir wohl katl1ll
fehl, zu sagen, daß mau deli Holzwirtschaft Studierende!! atlcir eingehend
die Bedeutung des Holzes beim Bauen Ilaltebringen wird. DI". R. ß

2.

:?t:emD$di1wiID OO$di1iii¥S
"DelS schijne Heim." Monatsschri,fI tur Haus, Wohnung, Garten und Kunsthandwerk

12. Jahrgelng, Hof! 8, Mai 1941. Verlag F Bruckmann, K.-G. Munchen 2. _ Vierteljahrlkh 4.35 RoM, '
'm Mai-Heft wird luer t die iÄnlage eines an die Freiraumbauten ,des BOirock ge
nahnendcn Einfamiitienhauses in schonsler lage gegerl den Rhein und den Taunu\
!u gebracht. Der Gestalter ist Architekt Pau! 0 a r.i.u 5. Stu!lgar1. Ein 6mfamHien
1aus. der  rchit.ekten S':= hili i n 9 urtd G r.a e b n e r, Dres,den, zeigt die har'
nonl.s'c e Elrtbtmehung eines wundervollen 'Baumbe-slandes Ü1 .die ,Anlage des Hau
,e , während der Inrlenarchitekt Oskar R i e dei, Wien, seine >Aufgabe - Dolmetsch
tWlschen ,der F r.msprache unserer Zeit un'd iener einer >vergangenen zu sein 
(!fvorragendlöst,  o daß seine 'Raume neb n edler t.inienlUhrurtg cHoße Behsglich
< It aussjral1lon. D1e ausgezeichne1en Schbpfungon des Dr€s,dener Holzschnitzers
:<:.H:hard la rI g:.n e .r, soytie schöne Wandbehä<1ge (Alen MÜ! I er- Hel IW j g.
I.ubeck) urld T lIstlckere!en (Anrla Geh r ! n 9. Hameln) .beschl.j(,ßen ,mit neuenl
:v1o e chmuck ;111 've schledenster Ausfuhrung der Werkstätte Per ,] 1. Schwäbiscl1
Gmund, das reichhaltige Heft.

Der Stahlbau. Verlag W;lhetm Ernst & Sohn, Berrirl W 9, Kbthener S1raße 38, 14. Jahr.
gang. HeH 10/11 vom 16. Mai 1941.

'nhaU: Die Werk-stofffragen beim Schweißen dicker Abmessungen von St 52. VOll
Prof. Dr.-Jn,g. Ernst Her.mann S c,h u Iz und Dr..!ng. habil. Wilhelm Bis c: hof Dort
mund. - Uber das ebene Knickprobl.em .des StQckwerkrahmens. Von' Errl>1
C h w   11.:a und Fr,iedrich J o. k _!s c h in Brunn. - Berechnung der DurchbiegurIg vo
Kraglelstragern. VOrl Ing. Heinrich He y e r VDf, - Verschiedenes.

Wirlsc:hallliche Kun:.bricfo 'tIber S!euer-, Verkehrswesen, Wirtschaflskundo. Rudol!'
. lorenlz-Ver.lag, CharIottenburg 2, Berliner Straße 42/43. 22. Ja-hr-gang.

ll. ferung 21 vom 20. Mai 1941- Inhalt': D-ie Einkommerl- und Kriegszuschtag- sowia
Korperschaftsstouerbe. hei'de lu  1940. yon Oberre-g,ierungsral Dr. Sei -[ e, Berlin. 
Preissenkung und Gew,nnabschoptung Im Han'del. - ,Firmen von entjudetOrl Ge.
werbebetrieben. ErrichtungsspGrre 1m Hande.Jsvertretergowerbe. Von Rechtsanwalt
Cr. Waller Sc h u It z e, Berl!n. - KUlZbr,iefwoche Nr.21.
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Nr. "23. Ostda"iso'lG> 1!!I"".IG>it""!:I Getrsftni aufibawahren ! 1;,...,,,.., S. Juni 19i!

i

i1eichsinnungsverband des Baugewe,kes, Bezirksstelle 8 c It I e sie n
pemsprecher: 54987
pods(heckkonto: 78613 Breslau, den 29  Mal 1941.

San,dsfralie 10

An alle Mltgliederl
:lJ Befreff: Elnslellungsgehälier für kaufmännische und tedlnisthe Angesfellte

vom 14. Mai 1941
Im Nachgang zu unserem Rundschreiben, "Ostdeutsche- Bau-Zeitung" Nr. 2() vo;n

5 5.1941, Ziffer 1, 1eilen wir' Ihnen nachstehend eine Anordnung des Re ich s.
,r b 0 i i s m i n i.s i.e'rs vom 14. Mai 1941 zur gefa!!igen B'83Chlung mit:
,'er Reichsarbeitsminister.

1'11' b.8941/41.
Zu meInesr Anordnung vom 17. April 1941[) Uber die Efl1stellungsgeh<llter für kaJf

'an.rÜsche Und 10chni,sche Angestellte (RAB!. Teil I ' . 211) ) sind hier noch einige
1:;r1lr,agen eingegangen, die eine möglichst gletchmaßige Beantwortung ver.lClng n,

Die AnordnClng gm nicht nur für kaufmännische und technische Angeslelrte, dis
eJ e r:nei f/ aÄ b  fsp  1 \   hS  I   c;';.   e (e  r    fli h u  t a    I US\ '::l; :
Der Bc{riebsfuhrer i r also unter Umstanden auch dann zu einer Anzeige im S1:"!;1S
de-s AbschniHs III ,der Anordnunq verpflichtet,.wenn ein dienstverpflichte-ter An.gestellter .i,n seinen Belr,ieb eintritt.
Di'e- Anzeigepflicht des Abschnitts Ili der Anord:1ung beziehl sich nur <.Iuf die
Falle,in denen der Arbeitsvertrag erst nach l.nkrafHreten der Anordnung abge.
schlossen wird. Sind die Arbeitsbedingungen 'bereUs VOr -dem 1. Mai 1941 rechts.
wirksam ve,einb<1rt worde-'l. erfolgt jedoch die Arbeits<1ufnahme erst nach dem
I M31 1941, so find!!n auf jenes Arbeit,sverhäHnis ZW<1r die allgemeinen Vorschrit
ten Gber den lohllsfop Anwendu,ng, nicht jedoch die crsl mit der Anordnung vom17 April 1941 begründete AnzeigepUicht.

Be r II r, den 14. Mai 1941
, Im Auftrag: gez Dr, M a 11 s fe I ci

2J Beheff: Anordnung zur Anordnung über die Besfellung von Verlrauens.
männem in den eingeglIederten Ostgebieten vom 26. April 19.41

Vom 16_ Mai 1941
Auf Grund ,des [n   4 der Anordnung Ober die 3este!lurrg von Verlrauensmanl"!en;

, den eingegliedorlen Ostgeb,eten vom 26. April 1941 (RGBL I Nr. 48 S. 137 voa';Mai 1941)'1) ordne ich an: . .
Die flach S 1 diescH Verordnung aufzustellenden Vorschloqshsten smd von den

Ho'!rle.bsführern fur deren Belrieb 'bereits ein Vertrauensmann bestellt i.st, bis zum
s. ]ur:i 1?41 de'm .für den Belrieb zustdndigen Kre! obmann der DAF. zu Ubc mi1\eln.
',ese Vorschlags]isten werden von den Kreisobmannern an mich weitelge!elte!..Von den Betriebsfuhrern in deren Betr,ieben bisher ein Vertrauensrat noch nIcht
este!!! 1si sind diese Vorschlagslisten a!.sb.a!d aufzustellen und bis spdteiem zum
CL Soptember 1941 dem iur den Betrieb lU'sL:indigen Krefsobmann der DAF. zu ubBr,itte,ln.

Bei der Feststellung, ob ein Betrieb ver1rauensr<1tpflichtig ISI. .sowie bei der Er
lIttlungder Berufunqszahl der VOrtrauensmänner und Stallvprtretcr, sind diE' Irr:
eilieb tiitigen Polen nicht mit zu berücksichH(Jen.

Dor BelriebsHihrer hat also nunmehr im Einvernehmen mit dem Betriebsobmann
'0r DAF eine Vorschlags!,i'ste aufzustellen. Um Zeitv2rlust du.ch Rückfragen zu ver_
leiden, mÜssen in diesen Vorschlagslisten außer dar Anzahl der im BetrIeb und in
,eimarbeit bescheittlgten Gefolgschaftsmitglieder. getrennt nach Arbeitern und
dlgeslellten _ ohne Polen -. für !eden der Vorgeschlagenen folgende Angaben"Ithalten.

1. Gebur1stag;
2 Dauer der Betriebs und Berufszuaehcirigkelt;
3. Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte;
4 Zugehörigkeit zur DAF.;
5. vorbildi,icho mensch!khe Eigensch3 t€n, ..
(, ,Uckha!tloses Eintreten hi; den natwnalsozt<1listi!;chen Staat.

un l;n V  srch6  Sli;   i 2tei i    nS I,n"e m Efne,; ir     h;i  'e:o  e  t:   ch  n.Be   b ;n Einvernehmen über die vorgeschlagenen Persone-n zWischen dem Betriebsfuhrel
I'\d dem Betriebsobmann nicht zu tande, so h<1t der Betriebsfl1hrer außer derr.
genen Vorschlag auch den Vorschlag des Be!r1ebsobm-annes zu ü e,mllteln.

Antrags.Vordrucke sind boi den Kreiswaltungen der DAF. erhalil[ch. n ,
tch weise ausdr'ückl.ich darauf hin, daß VOrsiehende Anordnung nur fur d!<; 111en ZUr Provinz Oberschlesien eingegliederten Ostgeb!e,

engelegenen Betriebe Geltung hat.
Kat t 0 w i t z den 16. Mai 1941.
Der Reic;:hstr uhänder eier Arbeit für das Wirtschaltsgcbiet O erschiesien.

Dr. 0 r dem CI n n.

I,

I

(3) Betreff: "Gummiberufssliefel", Sonderregclung Uir den Be:!:ug
Kein Ersah: für Lederschuhwerk!

Gummiberufsstiefel smd kein Ersatz fur fehlendes lederschuhwerk. Es wäre un
.,Jrqi'1tWQrtlich sie fur trockene Arbe.ilen zu vCrwcfldcn. Gummistiefel mussen viel.
.Qhr tur die Arb0iten vorbehalt€'n bleiben, bei denen sie zum Schutz gegen Neisse
ld chemische Einflusse unentbehrlKh sind. Die R c ic h s s tel I e f Li r Kau t .

c h u k und A sb e s t h<1t daher für die lieferung und den Absalz von Gumrni_iefeln eine Sonderrege[ung getroffen. .
Der Bauunternehmer muß eme "Vorblaucher-Erkl<1rung" Z'-lm Gummi-Berufsst[efel.

'.Crbrauch (Zivilbedarf] <1usiUllen. Den Vordruck hierzu .(Formblatt Bf 1) kann er b lm
fandler bm<ammen, An Hand dieser Verbrauchs-EiklJrung kann er GUmmi-ßer..:i 
'iiefel von den Fachoeschaften beziehen. Einen Bezug£cheil1 vom WirischaHsamt' 'allcht er nicht. 

Natlirlich muß jeder durch pflegtiche Bchandlunq und r<!cht e-ilige AU3bess<!rung
.  iur sorgen, daß seine Gummistiefe] möglichst lange halten.

(4) Betreff: Bezahlung des Himmelfahrtstages
Der Herr. Re ich s <1 r bel t s m in ist er hatte durch Erlaß vom 21. Mai 1941

' rr lg i19 3  1s Hi;  n: lr  \    ß a ;e d  b i ch fO   e  ' n19    a  in  iC :r fta  :
" Qe:1 ,anzusehen ist. Für Arbel1en, die <1]sa am 22. Mal. '9.9IeI5tel w rden, Ist da. er
': d  <) he e:i  tl  hel:le  uhni   ]ß7 s:uRe-  ls   I ift fn U .g  i  : ' w i  rt:   u U ':ft:
"-.lSla[1dhchen.. Arbeitskräfte.

(51 BetreN: Arbeilsausrüsfung der vermitleiten und diensiverp'Ui,htelen
Arbeih.k:räffe

ßetGglich 'der Versorgung nach auswärts zu vermitle!nderbzw. :dienSlverPlllch- ,

i<C  r Ar.beits kräfte mlider erfOrder1ic en Arbeitsausrüstung {st sm grundlegend
I) G.ilt nicht 'f,ür del1 Gau Oberschh slen.
") AmI!. MitL 1941: S. 165,) Amt!. Mitt.1941 S.176. ,

OB;: 1941 Hef! 23, Sefte I 5. Juni

wichtiger Erlaß des.R e t c h s 1.1 rb ei t '> m [ n ist e r s vom 30. Apri! 1941 erschienen,der folgef1dermaßen laule!:

Erlaß des Reic:hsminist u vom  O, 4. 1941 _ Va 551='<'<6
N;:Ichdem im Einvernehmen mII dem Refchswirtschaflsminister mit Runderta3

AR . 432j4ü angeordnet wurde, daß die- n;:lch auswärts vermittelten und dlcn5tver
pillChtetenArbeilskrafte nur noch im Au fn 1'1 h m e.b e z i r k mit der erforderlicnen
ArbeUsausrüstung aUszu :.atten sind, ist für dfe Ausstellung der Bezugscheine zur
Beschaitung von Arbeitsbek!eidung und-schuhwerk das: Wirlschafts,amt. des Arb ns.
orts zust<indjg. Die Wirtsch"ftsämlG!r müssGn die Ausstellung eine. Sezugscheines
jedoch von der Vorlage einer Bescheinigung des hcimdtHchen Wirl5chaftsamtes
uber die bisherige Versorgung des Antragsloollers mit zwa:;gsbowir:-schafteter
Arbeits- . oder Berufskleidung <:>bhänqig molchen. Um den Arbeitern die rn>t der
nachtrag1iche.'1 Anforderung dIeser Be5cheimgunQ.. wrbundenen Sch ;erigkc[jen za
ersparen und dfesich daraus ergebenden Verzbgerungen in de  BeschaHu;1g derzur Arbeitsaufnahme notwendjgen AusnhtungsstUcka zu vermelden h5j der
R e ich s w ! ,t s c h a f t 5 m i n I s ! e r mit Runderlaß 6641 BAW. vom' 23 Feoruar
1941 - S 2 17 782140 - u. a. folgendes angeordnet:

Legt ein Vero,aucher ber Wechsel ,des Versorgungswofmsilzos seinem bi.herigen
Wir!sc  ftsaml glaubhaft dar. d<1ß er an dem neuei\ Wohnsitz Bedarf an be-wgs
beschr;:lnkten gewerblichen Erzeugnissen habon wird, desse'l Erfullung durch die
mit der übersendung der Persona!- (Haush<1 ts.) Karte ve,bundeilen Yerzögeru'lg
nicht rechtze-iJ-ig mbglich ware, so k1!.nn dem Verbra:Jcher die Ab s ehr 1ft der
Personaikallo {Auszug .aus der Haushallskarle) zur persönllchen Vorlage- bei dem
neuen, zuständig.en Wirtschalisamt aus. geh ä n d i g t werden. Die pers-ön!iche
Überbr[ngunf< erseiz,! dIe son 1 <1uf Ersuchen des neuer; Amts vorgeschriebel1e Uoer
sendung. Wlrtsch(J!\samter. die, sonst d;e ?ersonal. (HaushaIt_) Kad€'n im Original
versenden, müssen in diesen Fällen eine Abschrift dem Verbraucher ausha;1dige".
0<15 Origlna] ist, wie ubllch"zu. sperren. Von diesem Ausnahmeverfahren ist auf An
trag Arbeitsbeorderter rege-lmäßig Gebrauch zu machen.

Vom W.irtschaftsamt des Aufenthaltsortes bei dem die Personaikarl  da3 Ver
brauchers nicht vorliegt, können Bezugscaei;;e nur il1 be,onderen NotHlilen aus_
gegeoen werden. Das ist z. B der Fall, wenn oin Bezugschein vom lusUindlgen
Wirtschaftsamt nicht rechtzeitig beschallt weiden kann, Uber d n bisheligen Bezug
des Verbrauchers ist, meglichst vorher beim zuständigen Wirtschaftsamt _ qe-gebenenfalls fernmundlich _ anzufraqen

Personen mit do'ppettem 'Wohnsilz mussen sich aul Ersuchon e;nes der beleitiq
teT! Wlrtschaftsämtcr erklaren. welchen Wohnsitz sie endgüHlg 015 Versorgungs
wohn5i1z für die GewahrWlg < von Bezugscheinen wählen.

Die Abgabeaibeilsamter habe.n. kQn1:ig d[,: f\acn auswärts zu ver.fnittelf'den unddienstzuverpHich!enden' Arbe1ts'<rafje rec)ltleHlq hiel.auf be50ndels hinzuweisen und
Ihnen aufzugeben. s.ith Vor ,ihre  Abreise zum Arbeilsort von ihrom Heimatw,rt
sch,nlsdm! (Kart nslelle) unter VQrliJge ,ihIer Z\lweisung5karle oder Dle[1stpflid r:=beorderung die PersoniSIkarte (Auszug aus der Haushaiisk,arte) oder eme Abschrif!
derselben 1>.1 beschC)tfen und di.esQ bei elf1em elwaig,m Antraq au! "'usst j)ung 'Ion
BezugscheInen für Arbc-itskieidung und -schuhwerk dem Widschaltscamt des Arbei1s
orie.!; Vo zulegen

[öJ Beheff: 5cbweriirbe'ilerzu!agen für lehrlinge,
8eKarmtti-ch b'cst hen 'in 'den Regierunqsbe:zirkon liegr1ltz. Brestdu und Oppeln

besondore Richtlinien für Schwer-arbeiler, die Mindes!!eis.tungen "Is Voraussetzungdas Erhalls von SchwerafbelterzuS'atz arien testgelegt haben. WI; haben nunmehr
b i dem R('gler\Jngspriisiden en Bres]au (d,e- Rlcht!,irden der be[dE!  anderen He,r.enwird m311 von Lehrlingen fm 1. und   Lehr]ahr Im 31lgeme:nen nicht erwarton kon.
ständi;)} angefra.gt, ob die- Sc wer-a,beitelzusalz.karIGn auch ' ür LehrEn::)e des3. lehr)ah,es gegeben werden I::bnnen Der Re 9 i 0 run 9 s P ras i den t Breslau
\oil! uns hie,auf unler dem 22. Mai 1941 fD]gel1des mit.

"Beh.: Sc:hwolarbeiterzusatzkarlen für lehrlinge
Ihr Schreiben vom 15.5. 1941 - Dr. HiW.

(7) Betreff; Kräffeabzug von Bauten mit Ausnahmegenehmigung
Der Generalbevollmachligte lur die Regelu

wir t s c h 1'1 f i hat im Ansch!uß <1n seinen Er]aß vom n. Z 1941 _
- dem Ge-bielsbe<1uHraglen unter dem 9. Mai 1941 - GB XViii
des milgeieilL

"Es sind Zweifel daruber aufgetaucht, ob im Rahmen der Versorgung von 'Sou.
vOrhaben der Slufe D bzw. ubrigcn kurzfr,stig . riegsentschei.dende_n Maßnahmen.
auch die Bauvorhaben zum AOH'g von Arbeitskraflen oder Eln chrcln ung freizugeben sind, die lediglich in Form einer Ausnahmegenehmigung durchgefuhrt werden.
Ich bemerke hierzu folgendes:

Wie schon in frllheren ErI;:Issen mehrfach zum Ausdruck qebrac.hf. sind die Bau
len, für die !ed]glich eine AUSflahroegenehmigung erteilt w rde, rangmaßig nocrhinter den Bauten der Drfngl1chkeitsstule 4 zu werten. Sie duffen nur dann durch
qeflihrt werden, wenn eine BeeIn!rachHgung kriegSWichtiger Maßn.:Jhme-.' l1i  ! eintritt Es ist also selbstverständlich, daß diese M<1ßn"hmen zu allerers! fll r den
Arbeiterabzug in Frage kommen.

Ich biHe deshalb, die in Ihrem Wehrkreis
genaiJestens daraufhin !u ojbelprUlep, ob die
Ich bille, hierbe! den Begriff ortsgebunden
stabes zu überprufen,

In Gegenden, VlO kriegswichtige Maßnahmen noch unqeni.iqe d mit Ar!;:H ;\s,
kraften versorgt sind, haben Bauvorhaben, die i'!ls Ausnahmegenehm,gunge0 iau1<;n,keine Berechtigung zum Weiteriühren und sind so schnell  )s mog.!ch s,llI
zulegen."

[8J Befreff: Tariflöhne des Baugewerbes im DistriJiI Krakau

uns D  :e      i i6    i :i :  Jsta mee st lru 6 s d . e T ri 11 nter id   5 B<\  :\ e  et i
Distrikt Krakau mii die ir nachstehend fur ,die im GOuvernement arbel!enda-n Ge
schafte zur Kenl1ln'is weitergeben. Das Schreibeil der Abiellung ArDeit des Chef.
des Distrikts Krakau hat ,folgenden Wortlaut:

"Betriffl: talifllehe Regelung im Baug wcrbe im Distrikt Xr k u ,
Gemaß   2 Absatz 1 der Verordnung lIber die Gestaltung der Aroe!ts ed,.tlgUI1

1 '1uU;udstdr9n3/r e : f h t  : €   eS I    :  l:    n v  ;  r  i!;:r39 u d'I:: 'J.  fe;;tvOr!äuflg weiter und s.ind tur alle BeleilJgten rechtsverbindlich ]n den lur den
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eß"e5 a.ß.I:!  ,tög I\'icineckestr. 44. Ruf S...Nr. 44 141 PSlß"' eQ:tia !1"ii  Fiil'Hafie GBejj'W"iii9;:  0$"'9 WiIbefmstr. 49Eigenes Anschlußgleis Ruf 4392
Distr1kt Krakau vodiegenden $amme!abkoromen für ,das Baugewerbe sind die Löhne
wie folg! gereqe1t:
ltriikau:Mauler Zimmermann 1,30 Z1.Betona'rbeiter 0,95Kalkmischer .... .......... 0,75

ZIegelträger Ibei Äibkordlohn tUT das Zutragen von 1000 Stück
Ziegel .n den Keller und !n ,das E dge.schoß. . . . . 3,15

fur jedes nachfolgende Stockwerk bzw. fur je .4 m Hohe einAufs<::hl"g von ...... 1,40Arbeiter bei mcchanisc em AuÜ:uq . 1,  ,.
Ungelernte und E'rd<.nbei1er beim Bau. . . . 0,64 "
Ungelernte Arbeiter unter 18 Jahren und Fr<!uen 0,43 "

Gurlj<:e:
Maurer I Kategorie,Maurer I1 Kateoorie .
Zimmelmann I.-Kalcgorie
Zimmermann 11. Kategorie
Ungelcrntc Arbeiter

fhynika:
Maurer J Kategor,ie ,
Maurer 11. Kategorie, .
Zimmerleute L Katego!ie
Zimmerleute 11. K.Hegorle .
Ziegel,trager urld Kalkmischer.
Bauhllfs. und Er.darbeiter

Krosno:
Maurer I. Kategorie
Maurer _I_I. KateocrieZimmerleute 
Betonfacha!belterKalkstößer . . .

;  r el :':htl  a.rj   : e Hilis<lrbelter' von  ,40' ZI: aufw'ärf;
Maurer mit ger'rlgeren leIstungen

i'J"u.Sandex:
Maurer L Kategorie .
Maurer IL Kategorie, . , .
Ziegelhäger und Kalkmischer.
Bauhil1s- und Erdarbeiter
Zlmmerleu!e I, Kategorie
ZimmCrleule 11. Kategorie

Tarnow;
Maurer, Zimmermann.
.ßt>lonarbeiter .
Ziegeltrager. .Kalkrührer, . , .
ErdiJrbeiter, Bauhilfe
KiJlkbrenner

Debrca:
Maurer I. ,Kaicqor1c .
Maurer 11. Kalegorie. .
Zimmerleute 11 Kategorie
z.immerleute H. Kategorie. .
Ziegel!rilger und Kalkmischer.Betonerbelter ' , . .
Bauhilfs- und Erdarbeiter

Dues[{o:
Maurer Gruppe I
Me.urer Gruppe 11
Maurer Gruppe IN .
Zimmerleute Gruppe I

1,- ..
0,90
0,90,
0,70
0,40

1,20
1,05
0,90 n
0,75 "
Q}5

0,56-0,60

1)0 ", . 1,05,.
0)0--1,00 "

OßD ,
0.60 "
0,50 "

0,90 "

1,0.5"
0,95 "
0,50 "
0.45 "
0,85 "
0)5 "
1.20,.
0,75 "
0,65.,
(J,75 "
0,60 "
0,60 "

1,- "
0,85.,
0,75 "
',85
0,45
0.50,
0,42

0.90 "
0,80,
0.60
0,75

Zimmerleute Gruppe I1
Z,mmerleute Gruppe !l1
Maurergehilfen

Rzeszow:
Maurer I. Klasse
Maurer H. Klasse

e  r Jo:- I b ita:rse und ,A;rniere;
Kalkrührer .Ziegeltrager .
Ungelernle Arbeiter

Mielec:
Maurer I. KategorieMaurer 11. Kalegorie. . . , ' . .
Trage.r, diO'r wenigstens 25 Ziegel tragi.Kalk ührer . . . . , .
BauhiHs- und ErdeH-beiler
l-immermann I. .K'ategorie
Zimmer-mann [I. Kategorie
Betonfa;;;h<Jrbeiter

. 0,60Zr.. 0,50"
0,25-0,50 "

1,20.,1
a)o ::
0,80 ". . 0,60"

O,S5 0,65 .
0,50

1,15,
1,05 "
0,65..
0,55,
0,50..
0,90 "
O}O "
0,65,

b'
d,
b'
ß
5l
[0'

J,.
,.
"(9) Betreff: Lösung von Lahrverhältnissen bei 12 jähriger Militärdiensfzeit

In obengenannter Angelegenheit hat das 0 b e r.k 0 m m a n,d 0 cl e r W e-h r
m d C 1'11 ddhin>geh"md Stellung genommen, daB die lehrlinge, die slich freiwiHig z,
einer 11 ii3hrigen Dienstzeit in der Wehrmacht melden, die Eil'lwUligung des Lehr
horrn -bei ihrer Meldunq vorlegen mussen. We-hrmachtsstellen wor.den in Zukunii
Mefdungen von lehrl-in!:jen ohne Zust,imroung des AusbiJdungsbejrlebes nicht me"r
annehmon.

(10) Betreff: Ausnahme vom Bauverbot, - Bauvorhaben unter 30000 RM
Der Gen e r alb e voll m i;! c h t ,i 9 t c f 'u r die Re 9 e   u 'n 9 der 16 a u

wir t s c h a f t ha! sich veranlaß1 gesehen, in einem Runder- -aß vom 16. Mai 1941
sämHiche KonHngentstri3ger darauf hrrllZuwe[sel'l, daß die Ermächtigung an die Ge
bielsbeau1tragten, Bauvorhaben unter 30000 RM freizugeben, nicht etwa den Zwecf'
hatte, nunmehr die- Gobfetsbeaullragten auch zu ermächtigen, mil dieser Ausnahme
genehmigung die KriegswichHgkeH des Bauvorhabens an'Zuerkennen. Die Gebleu
beauftragten des GB.-Bau -slnd nur ermach1!gt, Ausnahmen vom Neub'auvcrbot zu c:
teilen im R<lhmen der örtlich sich bietenden ArbeitseinsahJage. Ein solches durcl'
Ausnahmegenehmigung vom Bauve-rbot freigegebenes Bauvorhaben sieht in de
Dringl-ichkeit grundsat'zHch hinter si3mlllchen Bauvorhaben, d,ie in dre ,oringtichkeits
!isten aufgenommen worden sind. Ihm können, wenn bei den Dringlic::hkellsbauvor'
haben selbst der Bauslufe 'IV Arbell'skrafJe fehlen, die angesetzten Arbei1skräflG
enrroger< werden.

Erscheint ein ,Bauvorhaben im Baukostenwerte uni er 3000e RM fur ,die l!<onHngeilts.
träger _so wic .lig, daß es eines besonderen Schu!zes bedarf, .so muß der Koniin.
gentstrager prufen, ob er das betre1fende Bauvorhaben mit In das ihm vom GB.-Bav
für das Kr,legswirtschaf!sjahr zugestandene Bauvolumen einrechnen und gegebenen
falls bei Erschopfunq seines Volumens ein anderes Bauvorhaben hierfür ;r:un!cksteilen wil'). 

Auf keinen Fall ddrf, so stellt dieser Erlaß aus,drückclrch fest, die BaufreiqabE'
von Ba.uvor,haben unlCr 3000() RM Baukosten durch die Gebietsbeauftragten Ho'
einer kl}nst l< hen Ausweitung dcs vom GB.-Bau zuqestandet'len kr.iegswicht-igen Bau.
voiumens 'fuhren.

Hei I HH ler!

Reichsinnungsverband des Baugewerkes, Bezlrf{sslelle Schlesien,
gez. Albert Ku rz er, gez. Dr. H ach ba u 111Bezirksinnüngsmeister. Gesdläftstührer.

I I<!>I1 . I Ir
$. :!JM D 19f4!1 [ :ilJlii IIi\1!\!;W n

nlandilrbeiterwllhl1l!ngsball
Der Rcichskomnrissar für den sozialen vVolmuugsbau hat jetzt allch

fÜr den Landarbcitcr-woJmungsbau Bestimmungen erlassen, uin die Bal!ten
den f'ordeJungen des führer-Erlasses für deli sozialen vVohuungsbau an
zUpassen. Es sollen M u. s t e ren t w ü r f e aufgestellt werden, um eine

Das Bezugsgeld tür das 3. Vierteljahr 1941
Is1 fällig, Wir bitten unsere werten Bezieher,
welche unsere Fachzeitung direkt beim Verlag
und nicht durch die Pos! bestellt haben,
um gefl. umgehende

Bezu s !ide
von RM 3.90 für die Monate Juli, August u.
September1g41. Eine Bezugsrechnung liegt der
heutigen Ausgabe bei. Der;.Verlag
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In I
Seit 35 Jahren der Schutz- u.

DIchtungsanstrIch für Beton,
Mauerwerk und Elsen.

firma Pa u I lee h I er. Inertolfabrik, Stuttgart.1
Büro Breslau, Herdalnstra6e 51. j

einheitliche Ausrichtung Zll erlangen, Ei TI 11 e i t 1 i c 11 edas ganze Reichsgebfet werden nichtvor);csc r
Es sollen vielmehr Hir die ein z eIn e n Re i c 11 s tell c
seil a f t s typ e n ent\vicl e!t \verden. dIe den uberkoIllineneu
fOrlUell, deli Lebensgcwohllheitcn. den \Virtschaftshediirfnissen HS\\'.
sprechen. Zunächst solIeIl ErPfOUlWgsiypcn geschaffen werdeH. die
GI' nl1 dIa g e f Ü f cl a s g roß e Bau P fog ra III Hl llae!! dew Kriegt
diencn können. Die Mt!sterentwÜrfe .$ollel1 La 11 dar bei t e r   tell t: I'
mit Wohnhatts und Stall Unter ei 11 e 111 Dach, La J1 dar bei t e r s t e l
I e 11 mit ge t ren n t e m Wohn- und V/irtsclIaftsgebtiude, Ei gell >
heime mit Mietwohnung und I-Iandwerl.;:erstcllen ml<
Werkstatt umfassen. Die Gebäude- und Raumtiefen, die Höhe der Oe
schosse, Treppen, TureJI usw. sind in den einz lnen Landschaften einhcit
lieh zu gestalten, für geschlossene Siedlungsräume auch die Dächer lind
fenster. Auch für die Landarbeiterwohnung gilt der G r 11 n d s atz der
Vi er ra 11 rn w 0 h n 11 ng. Das \Virtschaftsgebäude ist der Landzu1ag c
Imd der Viehhaltung anZl1PaSsen. Ferner miissen verschiedene Mindest
forderuugen erfiiJIt werden, wie eine D 11 S C h - 0 der ß a cl e m ö g 1 ich 
k e i t, :E i n bau der Abo r t e sowie möglichst Was s e r lei t 11 TI g S
ans c 11 I t1 ß für die Küchen.

OB?



as feuersichere und genormte Wohnhalls
Dr. L e y studiert richtungweJsende Magdcburger Vorarbeiten

zum sozialen 'V ohnungsbau
Auf Einladung des R.eichsarbeitsminlsicrs Pranz SeI d t e, der ihn auch

begleitete, besuchte Reichson;:anisationsleiter Dr. L e y Magdehurg, um
dort die für den kommenden sozialen Wohnungsbau wichtigsten Magde
b':rger Stellen, das .Franz-Seldte-Institut der Deutschen Akademie für
ßal1forschung 1.Ind das Gauhei111stättenaml, Llt. besuchen. EIngehend Heß
<;:ch der R.eichsorganisationslcitcr von der Tätigkeit des franz-Seldte
IJ\stituts unterrichten, da ja gerade dieses Institut mit den wisscnschait
lichen Unterbau des Wohnungsbaus liefern soll. Die forschungsergebnisse
;l1d dem Gebiete der Baustoffe fÜr den kOHlInenden Wohnungsbau lassen
er!,ennen, daß das Leitmotiv besowlers das ullverbrennbare Haus und der
gt'llormte Bau, der sogenannte Katalogbau. sein wird. Konnte der R.eichs
1 '.gaIJisatiom;leiter hier das Ergebnis von .t'"m'schunRsarbeiten für die Zu
Lnft studieren, so erhielt er einen t inblick in das vorbildliche Arbeiten
sd10Il für die Gegenwart beim Besuch des Gauheimstättena111ts, wo de 
sc-!! Leiter PR. Kot h m <1 n n die führung übernahm, während durch das
f'<anz-Seldte-Institut der Präsident der Deutschen Akademie für Ball
ii : schung, Prof. Dr. S t e g e '11 a TI H, geführt hatte. Das Gauheimstätten
It' i! konnte dell1 l{eichsorganisaÜolJsleiter an Plänen und Modellen so,vie
ii Vorträgen ein stolzes Bild seiner bisherigen Tätigkeit vcrmHleln.
D.. L e y sah die Modelle bereits geschaffener Siedlungen und die Plälle
ft;.. kommende Bauarbeitel1, t:r hörte die Ausführungen des Leiters des
\ Teins für die t'ärdcrung des Arbeiterwohnstättenbaus, Pg. Sc h 1 e m
\;,;': r. Dieser Verein ist bekanntlich der f'inanzträger des sozialc!] Woh
ILtlg"sbans. Dr. L e y nannte seine TätIgkeit vorbildlich fÜr gam!: Deutsch
i;nd und ließ sfch seine 'Richtlinien 7.ur Unterrichtung seiner nachgeon ' 
ikten SteHen aushändigcJl. Durch diese Anerkennung wurde auch au 
g-i:)prochcn, daß die DienststelJe des Gaukommissars. Gauleiter J o'r d a]1

;0 das Gauheimstättellamt. die alleinige fÜhrende und planettde SteJk
it den sozialen vVohnungsbau der Zukunft 1St. VielIeicht werden einmal
(1:,' Magdehurg;cr Arbciten richtunR, eb<;!llJ fÜr ganz GroRdemschland
\\ .-fdelL

Priifungsdienst
gemeinllii1zigen Wohnl!lIgslIJESl!nS

Mehrtägige Arbeitstagung in Bregenz
Zu einer mehrtägigen Arbeitstagl1l1g waren die Priifuugsdieustleitcl
gemeinnÜtzigen \VolJl1uugswesens iJI Oroßderltsc!Jlaml jm Iiotel Pfän
in Bregenz ztlsarnmengekO!lllnen. Das Arbcitsprogr<lHJm dieser Tagung

,r allßerordentJich rClchhaltig und del- Zeit allgepaßt. Der Leiter des
Ichsverbatldes des vVolmungswesens, Präsident Dr_ ß 1 e c h t. hegrÜfHc
Teilnehmer und gab ihnen die Arbeitsricl1flinien fÜr dic Tag-lt!lg und

kÜnftigen Aufgaben. .Er betonte dabei. daß diese Arteibtagnng be
Bt in den Gau ,["irol-Yoradbcrg- \"erlegt \\"ordell sei, .weil hier die

'JleillnÜtzigen vVoJnruJJgslluterne!nnen bes01rders für die Ulw:iedJer

PlaU n
rür nodJbea:'lspruch!eBQdenflächenal1erÄTh

'sowlefürGehwege!,jl'ldTerrasS€nimFfei€
TIie Harf.le;" PI lle,, we.den au., BesaH, G.<mi

\JndG,ünsle;"he'geSlelll,gescf,wen"'nd..m9

d1lilfen in den G<ö en30i30'3und 50.SQ'5<:m.
AI.I waS.le,- und weller/esl sind siebesonde
zu, Ve,we"dung im. Fielen geeigMI,.währen
jh.e  1I!je'ordenlliche Widet1;IJndsl h;9ke;t  ;o
übe.rall derl -11m PI I:E! .lein labt, wo Sode

r;;: i h: %dS    h    :hs:     :
'    P;  t:  U I ,  II: ' ;i ;S%.  ; :I?' S;;_iii"l_'I

aez, 1941 Heft 23. SerJe 111 5. Juni

Südtirol eine auBerordentHch große Bautätigkeit entwickelt habei!. Bürger"
meister Dr. So j h a r d t hieß die Tagungsteilnehmer im. Namen der Stadt
willkommen und hob sein Interesse an der baulichen Gestaltung und an
der vVohnbauförderung .in Zusammenarbeit mit dell gemeinnützigen vVoh
nungsunternehmcn hervor. Anschließend übermittelte der Vertreter des
R.eichskommissars für den sozialen \Vohnungsba11, I\'linisterialrat \Ve r-.
ner-Meier, die Grilße Dr. Leys, und wies. auf .die Bedeutung dCI
Organisation der Prüfungsv-erbände zur betriebs,virtschaftJJchen !'''lir
dei un.  der Wohnullgsunfemel1l!1en und zu ihrer \VeitereTItwh::hlung im
h ah]J]en des neuen deutschen Wohnungshaues hili_ Die Tagungsteilnehmer
henutzten ihre Anwesenheit in ßre:geuz ;:lUch. <1111 (he NaturschÖnheiten
des Gaues kennen ZlI lernen.

Die OrganisatIon der Prüflln sdienstleiter umfaßt das gelIlciwlützige'
Wohnungswesen des ganzen Reiches in 16 Prürungsverbäl1dctl. die im

I    E!
1;

,
fi;
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ni
;::

ReicllS\'crband des deutschen gemeinniitzi en \Vohnuugswesens zusam
mcugeschlossen sÜld. DIe Aufsicht über diese Organisation liegt in dcn
JIäuden des Reichskoml1llssars für den sozialen Wohnungsbau. Reichs
organisatiol1s1eiter Dr. L e Y. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, die
einzelnen \VohnuJi.Q:sunternehmen Jaufend zu prüfen, die Betriebsorgani
satiorJ dei' vVohnungsllnternehmen zur Erfüllung ihI-er Wohnungsbauauf
I:'aben 'weiter auszubauen lind ihre Tätigkeit irH \VohnuliRsvau zu ordnen.

facharbeiterpriifung im L.ehrzeugnis
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frIEiir.lifHli1iilgs, 11.
Deuisch i(rcne (Porn.)

B aUlHascllinen-Gronhatldlung

It itl!ili'!!i!f J Ei$!i!Ii'!i1j h
fernn1f 2885

Ver)angen Sie Angebot!

das ölfreie Farhenhil1demittei.
Unenibehrlich für ! nef1

und Au enansjrithe, Neubauten,
Wetks tnaHl!ng usw.
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F  A 'K - AUS'öHRUNGEN
I tl!i11l»  III!\!II' I!!l1!J II'a!!mtJ!!!ltj1'. Theodolite

. Heßgeriit[:
Reißzeuge os:;;.
UluBtr. Prei8I.ko8t nJ,«i

Gegrilnde1188b

Georo 50lenscM:
ßahreofald b. Umi';.

Hermalll'ln \Milke
landsberg (Warthe)
Fliesen - Ba u ke rarn i k
Fernruf: 3561 u.3581

t:]

(Siatiker) .,
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Stellel1l-Al1Igelbotie !.IlIul mGesl!lche

W i S' S IU ehe n fÜr bald oder später

Eisenbeton   Ingenieure
Eisenbet@ß .. Ted1!n ker

tür Schalungs- und Bewehru gspläne

BauJ:eh:hner
l130swsu a. IKnsue , AkliengeseUschsfl
Bres!au 5, Gartenstraße 52

Gesucht:
TeefbaHj.!jiechn i ker
(evU. auch Hochbautechniker)

tür unser technisches Büro. somit guter Zeichner und gut
bewandert in Konstruktion von Tlef- und Eisenhetonbauten,
sowie

Technesche Zeichner
(auch Zeichnerinnen)

Angebote mit Lichtbild. Lebenslauf, Zeugnisabschritten,
Gehaltsan'sprüchen und Eintrittstermin an;

AiI!lem iile l$ilJl!ge$ iI:;dilift l.@r li'iIz " (@.
Beraän-WiBmersdorf, Kaiserallee 3D


